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Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) 
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung → Seite 16
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab (München/Leipzig)

Arbeitsrecht: Kosten – Zwangsvollstreckung – Haftung
Weiterbildung und Qualifizierung für Rechtsanwälte und MitarbeiterInnen in der Anwaltskanzlei

19.10.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ für Rechtsanwälte Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Karin Scheungrab

– seit 20 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münchener
Anwaltshandbuchs Vergütungs-
recht« (C.H.Beck)

1. Streitwertberechnung:

– Bewertung von Kündigung und Weiterbeschäfti-
gungsansprüchen, mehrere Kündigungen, Zeug-
nisse und Firmenfahrzeuge 

2. Beratungs- und Prozesskostenhilfe:

– Modalitäten und aktuelle Rechtsprechung 
– Abrechnung aller maßgeblichen Verfahrens-

situationen

3. Aktuelles Kosten- und Gebührenrecht:

– Gerichtskosten im Arbeitsrecht und Kosten-
tragung

– Argumente zum Umfang der Geschäftsgebühr
– Anrechnungsfragen - § 15 a RVG
– Aktuelle gebührenrechtliche Entscheidungen 

des BGH 

4. Vergütungsvereinbarungen im 

Arbeitsrecht

5. Spezielles bei der Vollstreckung im 

Arbeitsrecht:

– z.B.: Brutto - Netto-Titulierung
– Herausgabe von Arbeitspapieren, Zeugnissen

VRiLAG Joachim Vetter (Nürnberg)

Die betriebsbedingte Kündigung in der richterlichen Kontrolle

23.11.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Joachim Vetter

– Bundesvorsitzender des Bundes
der Richterinnen und Richter
der Arbeitsgerichtsbarkeit (BRA)

– Mitglied im Verbandsausschuss 
des Deutschen Arbeitsgerichts-
verbandes

– Gründungsmitglied des Vereins
Diskussionsforum Arbeitsrecht 
e.V., Nürnberg

– Referent für Aus-/Fortbildung
von Fachanwälten und Richtern

1. Die Unternehmerentscheidung und ihre 

Umsetzung

– Inhalt der Unternehmerentscheidung: außer- 
oder innerbetriebliche Ursache

– Darlegung und Beweisführung im Kündigungs-
prozess

2. Die anderweitige Beschäftigungs-

möglichkeit

– Möglichkeiten der Umsetzung/Versetzung
(Versetzungsklauseln)

– Vorrang der Änderungskündigung
– weniger weitgehende vor weitergehender 

Änderungskündigung

3. Die richtige soziale Auswahl

– Vergleichbarkeit von Arbeitnehmern
– Auswahlkritierien unter Berücksichtigung von

AGG und Antidiskriminierungsrichtlinien
– Herausnahme von Leistungsträgern

RiArbG Thomas Holbeck (Regensburg)

Arbeitsrecht aktuell

Wiederholungstermin: 08.12.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren

und langjähriger Repetitor 

Wie in jedem Jahr hat sich im Arbeitsrecht

auch heuer einiges getan:

Arbeitsrecht ist vor allem Richterrecht. Die
ergangene Rechtsprechung des BAG ist wieder sehr um-
fangreich. Die ausufernde Zahl von Entscheidungen
ständig zu verfolgen und durchzuarbeiten, ist in der
anwaltlichen Praxis allein aus Zeitgründen kaum zu
bewerkstelligen. Diese Arbeit abzunehmen und Sie auf

den neuesten Stand der Rechtsprechung zu bringen, ist
Ziel des Seminars.

Wichtige Urteile vor allem des letzten Jahres werden
besprochen und in Kontext gestellt zur bisherigen Recht-
sprechung sowie erkennbare Tendenzen aufgezeigt.

→ Preis siehe „Scheungrab-Seminare“ Seite 15
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Fragen, Wünsche

→ Dr. Martin Stadler: Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Scheungrab-Seminare

– für DAV-Mitglieder und Fachangestellte bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
Ganztagsseminar: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90) | Halbtagsseminar: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– für Nichtmitglieder und Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
Ganztagsseminar: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)  | Halbtagsseminar: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis

In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

RA FAArb FAGewRS Prof. Dr. Kurt Bartenbach (CBH Cornelis Bartenbach Haesemann & Partner, Köln)

Schöpferische Leistungen im Arbeitsverhältnis

16.12.2010: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für für FAArb und FAGewRS

Prof. Dr. Kurt Bartenbach

– Lehrbeauftragter an den Univer-
sitäten zu Köln und Düsseldorf

– Dozent an der FernUniversität-
Hagen im Rahmen der Patent -
anwaltsausbildung

– Vorsitzender des Fachausschusses
für Erfinderrecht der GRUR

– Autor zahlreicher Standard-
Kommentare zum Gewerblichen-
Rechtsschutz, insbes. »Kommen-
tar zum Arbeitnehmererfindungs-
gesetz und zur Arbeitnehmerer-
findungsvergütung «, »Patentli-
zenz- und Know-how-Vertrag«

1. Urheber-, marken-, geschmacksmuster-

fähige Leistungen im Arbeitsverhältnis

und deren Zuordnung

2. Sonstige nicht schutzfähige Arbeits-

ergebnisse, insbesondere technische 

Verbesserungsvorschläge

3. Vergütungsansprüche

4. Recht des ausgeschiedenen Arbeitneh-

mers zur Nutzung des erworbenen

betrieblichen Know-hows

5. Anwendungsbereich des Gesetzes über 

Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)

– Diensterfindungen, freie Erfindungen
– persönlicher Anwendungsbereich
– Erfindungsmeldungen und Inanspruchnahme
– Die Vergütung der Arbeitnehmererfindung

→ Verbraucherinsolvenz: Seite 8

→ Europäischer Vollstreckungstitel: Seite 9

→ Aktuelles zum RVG im Baurecht: Seite 10

→ Arbeitsrecht: Kosten – Zwangsvollstreckung – Haftung: Seite 14

Preise Scheungrab-Seminare

Veranstaltungsort (sofern nicht anders angegeben):
Amerikahaus, Karolinenplatz 3, 80333 München – Wegbeschreibung: Seite 16
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Müller, WEG aktuell [ 11 ] 03.12.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Leineweber, Überschreitung der Bauzeit [ 11 ] 10.12.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Sternel, Mietrecht aktuell [ 12 ] 17.12.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Stackmann, Beweiserhebung und -verwertung in Zivil... [ 13 ] 08.10.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schüren, Fremdfirmenpersonal im Unternehmen [ 13 ] 14.10.10: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 1)

Scheungrab, Arbeitsrecht: Kosten - Zwangsvollstreckung ... [ 14 ] 19.10.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 2)

Vetter, Die betriebsbedingte Kündigung [ 14 ] 23.11.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Arbeitsrecht aktuell [ 14 ] 08.12.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bartenbach, Schöpferische Leistungen im Arbeitsverhältnis [ 15 ] 16.12.10: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1) 
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MHP X/2010

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder bzw. Sonderpreis (s. S. 15) / für Nichtmitglieder

Anmeldeformular: Seite 2

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 16) an für folgende/s Seminar/e:   

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift
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gefragt, ob sie den Vertrag verlängern oder beenden möchten. Um das
Notwendige zu veranlassen, werden in diesen Fällen auch die angeblich
schon vorliegenden Bankverbindungsdaten abgefragt, damit sie im
System abgeglichen werden können. Besonders dreist ist es, wenn sich
die Anrufer als Verbraucher-schützer ausgeben, die Verbraucher vor lästi-
ger Werbung bewahren wollen und nach einem ganz ähnlichen Schema
Verträge unterschieben.

Zeitschriftenwerbung
Ein Klassiker bleibt nach wie vor auch das telefonische Anbieten von
Zeitschriften-abonnements. Die Verbraucher berichteten hier von der
Akquise durch einzelne Verlagshäuser (zum Beispiel Bauer Media Group,
Bauer Verlag Hamburg). Zeitschrif-ten-
abonnements wurden vielen Verbrau-cher
auch telefonisch von Kooperations-part-
nern einzelner Privat-sender (zum Beispiel
von der SAT1/Pro7-Gruppe) angeboten,
nachdem sie zuvor beim Televoting oder
bei Gewinnspielen teilgenommen haben.

Telekommunikations- und 
Internetdienstleister 
Im Bereich Telekommunikation- und
Internetdienstleister sind hier nach den
Angaben der Verbraucher Anbieter wie
Primacall, klarmobil und Unity Media in
Erscheinung getreten. Nach wie vor wer-
den Fälle geschildert, dass Verbraucher
bei dem Anrufer lediglich der Zusendung
von Informationsmaterial zugestimmt
haben und daraufhin Vertragsbestä-
tigungen erhalten.

Predictive Dialer
Kurz nach Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelungen wurden soge-
nannte predictive dialer Programme eingesetzt, durch die gleichzeitig
mehrere Verbraucher angewählt werden, von denen aber nur zum
zuerst Abhebenden eine Verbindung hergestellt wird. Alle anderen
hören das Klingeln und erhalten beim Abheben keine Verbindung. Die
Belästigung entsteht hier bereits durch das Klingeln und die damit ver-
bundene Vortäuschung eines Anrufs (ca. 8 % der Teilnehmer aus
Bayern). Anrufe von prediktiven Dialern können bislang nicht mit
Bußgeldern geahndet werden.

Neues vom DAV

BGH: Neue Pflichten für angestellte Sozietätsanwälte 
im PKH-Mandat

Anwaltsmandat und Anwaltsbeiordnung in der Prozesskostenhilfe
(PKH) müssen gleich laufen. Darauf hat der BGH in einer aktuellen
Entscheidung hingewiesen. Nimmt ein angestellter Anwalt für die
Sozietät ein PKH-Mandat an, muss er für die Beiordnung der Sozietät
sorgen. Wird er persönlich dem Mandanten beigeordnet, stellt das ein
Verschulden der Sozietät bei Vertragsschluss dar. Die Sozietät kann
selbst keinen Vergütungsanspruch mehr geltend machen. Der ange-
stellte Anwalt kann auch durch einen Arbeitsvertrag nicht wirksam zu
einem Verhalten verpflichtet werden, das den Interessen des
Mandanten zuwiderläuft. 

Die Entscheidung wird im Oktober-Heft des Anwaltsblatt veröffent-
licht. Vorab finden Sie sie unter www.anwaltsblatt.de. 

Rechtsanwälte und Rechtsschutzversicherer 

Rechtsschutzversicherer sind seit langem für Anwälte ein wichtiger
Mitspieler am deutschen Rechtsmarkt aufgrund ihres bedeutsamen
Anteils an der Finanzierung von Mandaten. Der von Anwälten über
Rechtsschutzversicherer abgewickelte Umsatz liegt etwa zwischen 10
und 15 % des gesamten Rechtsberatungsumsatzes. Allerdings werden

die Versicherer sparsamer:
Während die Brutto-Prä-
mieneinnahmen fortlau-
fend in der Vergangenheit
stiegen (im Geschäftsjahr
2005: 3,014 Mrd. Euro;
Jahr 2006: 3,066 Mrd.
Euro; Jahr 2007: 3,158
Mrd. Euro; Jahr 2008:
3,204 Mrd. Euro) stagnie-
ren die Ausgaben für
gemeldete Schäden im
Jahr 2008 bei 2,275 Mrd.

Euro, nachdem die Leistungen im Jahr 2005 noch um 4,3 %
gestiegen waren. Die Zahl der Verträge lag zwischen 2001
und 2006 bei etwa 19,5 Mio. (1980: ca. 11 Mio. Verträge;
1990: ca. 15,3 Mio. Verträge; 1995: ca. 18,7 Mio. Verträge).
In den Jahren 2007 und 2008 kletterte die Zahl der Verträge
auf ca. 20,5 Mio. Weitere statistische Zahlen finden Sie unter
www.gdv.de in der Rubrik „Daten & Fakten" 

(http://www.gdv.de/DatenUndFakten/schadenundunfall/
inhaltsseite.html).

Anwälte kämpfen für ihre Mandanten - Urteilssammlung

Bitte erlauben Sie, dass wir die Depesche einmal für einen Aufruf in
eigener Sache nutzen: Wir bitten Sie, uns für die Pressearbeit interes-
sante Urteile zuzusenden, in denen der Mandant seine Ansprüche
durchsetzen bzw. unberechtigte Ansprüche abwehren konnte - auf-
grund Ihrer Tätigkeit. Es geht darum, die Anwaltschaft noch besser zu
positionieren. Überall dort, wo über rechtliche Fragestellungen berich-
tet wird, sei es im redaktionellen Teil oder auf den Serviceseiten von
Tageszeitungen etc., muss auch die Anwaltschaft erwähnt werden.

Der DAV veröffentlicht monatlich eine Vielzahl von Verbraucherurteilen
zu den verschiedenen Rechtsgebieten. Einen Überblick finden Sie unter
www.anwaltauskunft.de. Als Einsendeadresse können Sie diese
Absender-E-Mail verwenden oder aber auch uns ein Urteil per Post an
den DAV, PR-Referat, Littenstraße 11, 10179 Berlin, senden. Vielen
Dank für Ihre Mithilfe.

Verlängerung der Rechtsmittelfristen im Asylverfahren

Der Deutsche Anwaltverein fordert in seiner Stellungnahme-Nr. 47/10
(http://www.anwaltverein.de/downloads/stellungnahmen/SN-
10/SN47.pdf), dass § 74 Abs. 1 Satz 1 Asylverfahrensgesetz dahinge-
hend geändert wird, dass die Frist zu Erhebung der Klage gegen
Entscheidungen nach dem Asylverfahrensgesetz einen Monat beträgt.
Außerdem soll § 36 Abs. 3 Asylverfahrensgesetz dahingehend neu for-
muliert werden, dass ein Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO innerhalb
eines Monats zu stellen ist. Es besteht aktuell, da die Zahl der
Asylanträge stark gesunken ist, keine Notwendigkeit für die
Beibehaltung der im Vergleich zu den allgemeinen Klagefristen im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren besonders kurzen Klagefristen des
Asylverfahrens. Diese sind sowohl für den Asylbewerber als auch für
den Rechtsanwalt unverhältnismäßig kurz.

Glyptothek: Der Knabe mit der Gans

Glyptothek: Der Knabe mit der Gans
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Verteiler „Opferanwälte“

Frau Kollegin Dr. Doering-Striening, Vertreterin des DAV, benötigt für
den „Runden Tisch Sexueller Kindesmissbrauch“, bei dem sie den DAV
vertritt, kurzfristig Erfahrungen zur Opferanwaltstätigkeit bei Gericht.
Dabei geht es aktuell um den strafrechtlichen Bereich. Im Sozialrecht
haben sich bereits Kolleginnen und Kollegen zu einem
Informationsverteiler gemeldet. Wer in diesen Verteiler aufgenommen
werden möchte und sich ggfs. an der Umfrage beteiligen möchte, wird
gebeten, seine Kontaktdaten zu melden an: walther@anwaltverein.de.
Bitte teilen Sie kurz mit, ob Sie

- aktiv als Opferanwalt tätig sind oder 
- einfach nur in den Verteiler aufgenommen werden möchten.

Fiskusprivileg beiInsolvenzverfahren vom Tisch

Der Rückschritt in die Steinzeit wurde
vermieden, da die Bundesregierung
nun doch darauf verzichtet, das so
genannte Fiskusvorrecht im Insolvenz-
verfahren wieder einzuführen. Damit
hätten die Finanzämter regelmäßig 
vor den anderen Gläubigern aus der
Insolvenzmasse ihre Forderungen geltend
machen können. Nachdem der Deut-
sche Anwaltverein dies unter anderem
in einer Pressemitteilung (http://www.an
waltverein.de/interessenvertretung/presse
mitteilungen/pm-2010) entschieden
abgelehnt hatte, wird dieses Vorhaben
nicht weiter verfolgt. Zum Glück: Es hätte
nicht nur gegen elementare Grundsätze
des Insolvenz-rechts verstoßen, sondern
wohl auch zum Abbau von Arbeits-
plätzen und zu Steuermindereinnahmen
geführt. 

Zwangsvollstreckung zukünftig teurer? 

Zu geplanten Änderungen beim Gerichtsvollzieherkostenrecht hat der
DAV Stellung genommen (http://anwaltverein.de/downloads/stellung
nahmen/SN-10/SN44.pdf). Das Justizministerium Baden-Württemberg
hatte dem DAV die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der
kostenrechtlichen Vorschläge der Staatssekretärarbeitsgruppe
„Zwischenlösungen bis zur Umsetzung des Beleihungsmodells im
Gerichtsvollzieherwesen“ und zum vorgelegten Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung des Erfolgsbezugs im Gerichtsvollzieherkosten-
recht mit einer entsprechenden Bitte übersandt. Der jetzt vorliegende
Gesetzentwurf berücksichtigt zwar einige Hinweise des DAV aus seiner
Stellungnahme Nr. 28/2009. Weil der aktuelle Entwurf zu einer drasti-
schen Verteuerung der Zwangsvollstreckung führen würde, wird er
vom DAV abgelehnt. 

Ausgaben für Beratungshilfe im Jahre 2009 
erneut gesunken

Das Bundesamt für Justiz stellt regelmäßig Übersichten zu den
Ausgaben und zur Entwicklung der Beratungshilfe in den vergangenen
Jahren zusammen. Dort werden die Ländermitteilungen zur
Beratungshilfe zu einem Bundesergebnis zusammengestellt und eine
Übersicht über die Entwicklung von 1981 bis 2009 entsprechend fort-
geschrieben. Nach dem aktuellen Bericht des Bundesamtes für Justiz

von Juli 2010 belief sich der Betrag der für die Beratungshilfe aufge-
wandten Kosten im Jahr 2009 auf rund 82,9 Mio. EURO. Damit san-
ken die Ausgaben für Beratungshilfen bundesweit zum zweiten Mal
hintereinander (2007: 85,6 Mio. EURO; 2008: 85,0 Mio. EURO). 2009
wurden 913.079 Anträge auf Beratungshilfe gestellt. Knapp 65.000
Anträge wurden zurückgewiesen. Etwa 400.000 Anträge wurden mit
Hilfe einer Anwältin oder eines Anwalts und rund 450.000 Anträge
unmittelbar durch den Rechtsuchenden gestellt. Details der
„Beratungshilfestatistik 2009“ und den Verlauf der
„Beratungshilfestatistik 1981-2009“ finden Sie unter:
http://www.anwaltverein.de/downloads/Depescheninhalte/Beratungsh
ilfestatistik.pdf. 

Anwaltsverzeichnis 2011: Bitte aktualisieren Sie Ihre
Daten jetzt! 

Im Sommer 2011 wird eine Neuauflage des Anwaltsverzeichnisses
erscheinen. Bis zum 15. Januar 2011 können Sie Ihre büro- oder
berufsbezogenen Daten überprüfen und für den Abdruck
im Anwaltsverzeichnis 2011 aktualisieren. Dafür steht Ihnen bequem
unsere DAV-Online-Plattform unter:

https://portal.dav.de/pls/online_plattform/startup.render_portal

zur Verfügung.

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der DAV-Depeschen
auf der Homepage des DAV unter:

http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

Glyptothek: Der Barberinische Faun

Glyptothek: Der Barberinische Faun

Glyptothek: Der Barberinische Faun,
Zeichnung von Mathaeus Rovello, 1782
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Firsching/ Schmid: Handbuch der Rechtspraxis Familien-
recht 1. Halbband Familiensachen 7., neubearbeitete
Auflage 2010. Mit CD-ROM. XXV, 452 S. Leinen
C. H. Beck, 69,00 Euro, ISBN 978-3-406-58183-0

Geht es Ihnen auch so, wie mir, dass Ihnen all die familienrechtlichen
Neuerungen immer noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind?
Ich jedenfalls muss mich anstrengen, damit  nicht mehr die alten Be-
grifflichkeiten wie „Prozesskostenhilfe“, „Protokoll“ oder „Prozessbe-
vollmächtigter“ herausrutschen und auch die neuen „Hausnummern“
sind mir immer noch nicht geläufig. Nach 15 Jahren mit ZPO und FGG
fühle ich mich im FamFG auch ein Jahr nach seinem Inkrafttreten nicht
wirklich „zu Hause“. Pünktlich zum 1. Geburtstag des FamFG möchte
ich deshalb all meinen Familienrechtskollegen, denen es ähnlich geht,
das im Beck Verlag erschienene und in der 7. Auflage nunmehr von un-
serem leitenden Richter am Familiengericht München, Dr. Jürgen
Schmid, bearbeitete Handbuch der Rechtspraxis Familienrecht, 1. Halb-
band ans Herz legen. Denn es liefert einen wunderbaren Überblick
übers „neue“ Verfahrensrecht und zwar so, wie wir Anwälte dies 
lieben, kurz, bündig, praxisnah und mit Mustern an der richtigen Stelle. 

Zusätzlich erhalten Sie im 1. Teil des Buches einen ebenso prägnanten
Überblick über das gesamte (!!!) materielle Familienrecht, der insbe-
sondere für diejenigen Kollegen „einen schnellen Zugriff auf den aktu-
ellen Meinungsstand und die einschlägige Rechtssprechung“ liefert,
die nicht so oft im Familienrecht tätig sind und deshalb auch nicht die
Zeit haben, durch ständige intensive Fachzeitschriftenlektüre vollum-
fänglich auf dem Laufenden zu sein. Sie erhalten bei minimalem Zeit-
aufwand eine praxistaugliche und damit wirklich nützliche
Orientierungshilfe, inklusive Formularen, Fallbeispielen und Musterbe-
rechnungen. Was will man mehr ?

Insbesondere bei den zahlreichen Mustern im Buch und auf der bei-
gefügten CD fällt auf, dass das Buch sich nicht nur an Anwälte, son-
dern auch an Richter und Rechtspfleger richtet. Dies hat für diejenigen
AnwaltskollegInnen unter Ihnen, die im Familienrecht nicht ganz so
viel Erfahrung haben, aus meiner Sicht aber einen großen Vorteil. Sie
können anhand der Muster sehr gut nachvollziehen, was nach Einrei-
chung ihres Schriftsatzes bei Gericht passiert. Für uns „ältere Hasen“
finde ich diesen Aspekt in den eher „exotische“ Nebengebiete, wie
der Vormundschaft, Adoption und Pflegschaft praktisch. Wenn ich mir
die Muster durchsehe, fühle ich mich auch ohne eigene Erfahrungen
in diesem Bereich gewappnet, falls es doch einmal zu einem solchen
Mandatsverhältnis kommt. Es ist doch ungeschickt, ein Mandat nur
deshalb ablehnen zu müssen, weil man Angst hat, sich zu blamieren.

Für mich stellt dieses Buch eine sinnvolle Ergänzung zur bisher übli-
chen Familienrechtsliteratur dar. Als Fan unserer Münchner Familien-

rechtslandschaft bin ich stolz darauf, dass jetzt einer unserer erfah-
rensten Familienrichter die Bearbeitung übernommen hat, und als
Freund der Interdisziplinarität, durch die ich mich im MüMo und auf
dem Bay. Familienrechtstag auszeichne, finde ich gut, dass durch das
Buch keine juristische Berufsgruppe ausgeschlossen worden ist. Aus
diesem Grund war jetzt aber auch wirklich überfällig, dass nach den
bisherigen, allesamt lobenden Rezensionen von Richtern und einem
Rechtspfleger in FamRZ, NJW und dem Rpfleger, endlich eine Bespre-
chung vom Anwalt dazu kommt. Im übrigen kenne ich sogar einen
Psychologen, dem das Buch gefällt. Dies zeigt, wie sehr sich neben der
bereits erwähnten Kürze und Praxisnähe, auch noch um eine leichte
Lesbarkeit bemüht wurde.

Tun Sie sich zum 1. Geburtstag des FamFG doch einfach mal etwas
Gutes – z.B. mit einem neuen Buch und was läge da näher, als das
eben vorgestellte?

Rechtsanwältin Dr. Susan Schäder, München

Graf, StPO, mit GVG und Nebengesetzen, 
Kommentar, 2010, LXXXIII, 2498 Seiten, in Leinen, 
C. H. Beck, 128,00 Euro, ISBN: 978-3-406-59788-6, 

Das Werk entstammt der neuen und modernen Kommentarreihe der
Beck-Online- Kommentare, wobei es die Printversion zur parallel ver-
fügbaren und fortlaufend aktualisierten Online-Version darstellt. Mit Blick
auf dieses Konzept kann auf die Besprechung des Verfassers zum StGB-
Kommentar des Herausgebers von Hentschel-Heinegg verwiesen 
werden, die in der August/September Ausgabe der Mitteilungen ver-
öffentlicht wurde.

Im Hinblick auf den Umfang des Werkes lässt sich sagen, dass dieses
etwas mehr als das Doppelte an quantitativem Inhalt bietet, als etwa der
StPO-Kommentar von Meyer-Goßner. Als Herausgeber fungiert hier der
aktive BGH-Richter Jürgen-Peter Graf, dem es gelungen ist 31 weitere
Co-Autoren und Co-Autorinnen zur Werkerstellung zu gewinnen. Auch
der Herausgeber selber tritt als Kommentator in Erscheinung, also als
der 32. Die Vertreter der Rechtsanwaltschaft sind in diesem Team klar in
der Minderheit, nämlich mit zwei Berufsvertretern, von denen einer Lehr-
beauftragter an einer Universität ist und der andere bei einer Polizeiaka-
demie beschäftigt zu sein scheint. Die übrigen 30 Kommentarautoren
bzw. –autorinnen rekrutieren sich mehrheitlich aus der staatlichen Straf-
rechtspflege und zu einer Minderheit aus der Rechtswissenschaft. Auf-
fällig ist die hohe Anzahl an OLG-Richtern, Oberstaatsanwälten, die in
Einzelfällen zudem einen BGH-Bezug aufweisen. Unter den niedrigran-
gigeren staatlichen StrafrechtlerInnen sind zudem einige, die recht streb-

Glyptothek: Giebelskulpturen von Ägina, König Laomedon
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sam zu sein scheinen: So etwa Wissenschaftliche MitarbeiterInnen beim
BGH, dem BVerfG und auch ein Justiziar einer Bundestagsfraktion. Alles
in Allem ein durchaus imposantes Team, wobei es bei der Durch-
schlagskraft von Zitaten im Strafverfahren in der Praxis nach dem Dafür-
halten des Verfassers nicht selten gerade auch darauf anzukommen
scheint, wer der bzw. die zitierte Autor bzw. Autorin ist.

Obschon der Verfasser selber der Anwaltschaft zugehörig ist, und
daher in aller Regel im Strafrecht als Verteidiger in Erscheinung tritt, be-
grüßt er diese AutorInnen-Mischung gleichwohl. Gerade im Strafrecht,
also in einem Bereich, in dem der Bürger dem Staat in einem Subordi-
nationsverhältnis gegenüber tritt, das hier zudem besonders drastisch
zur Geltung kommt, ist die Sichtweise der gewichtigeren Vertreter der
Gegenseite von wohl hohem Gewicht. Man wird daher mit solchem Zi-
tatmaterial durchaus auf Gehör bei Staatsanwaltschaften und Straf-
gerichten stoßen. Die Vertreter der Staatsanwaltschaft und der
Strafgerichtsbarkeit haben mit diesem Kommentar aus dem besagten
Grund gewiss eine brauchbare Richt-
schnur an der Hand, um ihr Handeln
rechtssicher zu fundieren. Die Strafver-
teidigerzunft wird im Falle allzu staats-
frommer Kommentierungsinhalte ggf.
weitere verteidigerfreundliche Fund-
stellen konsultieren müssen. Aus dem
vorbeschriebenen Grund der Vorausbe-
rechenbarkeit und faktischen Rechtssi-
cherheit ist jedoch ein Nachschlagen im
hiesigen Werk auch für die Gegenspie-
lerseite der Strafjustiz unverzichtbar.

Im Verhältnis zum Wettbewerber 
„Karlsruher Kommentar zur StPO“
spricht die hohe Aktualität des in Quan-
tität und nach Meinung des Verfassers
auch hinsichtlich dessen Qualität ver-
gleichbaren hiesigen Werkes für eben
dieses. So werden die Regelungen zur
Verständigung im Strafverfahren, also
die §§ 257 b, 257 c StPO, hier schon
vollständig und relativ umfangreich ab-
gehandelt. Dasselbe gilt für das am 
01. Oktober 2009 in Kraft getretene 2. Opferrechtsreformgesetz. Vor
allem aber ist das brandaktuelle neue Untersuchungshaftrecht hier
schon kommentiert, das erst am 01. Januar 2010 in Kraft getreten ist.
Dies ist von hoher praktische Bedeutung, weil man insofern fundiert zi-
tieren kann, was – ob letztlich zutreffend oder nicht – so manchmal
quasi „magische“ Wirkung haben kann.

Hervorhebenswert scheinen auch die mehr als 20 Muster und Formu-
lare zu sein, die das Werk zur Nutzung offenbart: Diese decken die Ge-
biete der Beschlagnahme, der Durchsuchung, der Zeugenvernehmung
und des Strafbefehls ab und geben vor allem dem gelegentlich im
Strafrecht tätigen Anwalt eine unverzichtbare Hilfe zur Hand, wie sie
auch dem andauernd einschlägigen Fachmann eine brauchbare Ori-
entierung bzw. Checkhilfe bieten. Abgedruckt sind diese Muster und
Formulare in Anhang zum Werk, sodass diese in kompakter Form dem
Zugriff des Benutzers bzw. der Benutzerin unterliegen.

Zudem ist in dem betreffenden Werk das GVG ausführlich kommentiert,
wie auch alle relevanten Normen des Gesetz zur Entschädigung für Straf-
verfolgungsmaßnahmen, des Bundeszentralregistergesetz oder auch des
Jugendgerichtsgesetzes. Ebenso gilt dies für die Europäische Men-
schenrechtskonvention sowie das Betäubungsmittelgesetz, die Abgabe-
nordnung und das Telekommunikationsgesetz sowie das Internationale
Rechtshilfegesetz. Es sind hier nicht nur Abdrucke der Gesetzeswerke
wiedergegeben, sondern vor allem auch relativ ausführliche Kommen-

tierungen, was bei im Wettbewerb stehenden Werken eher selten der
Fall ist. Besonders gewürdigt soll hier der Umstand werden, dass im Werk
sogar ein Auszug des Schengener Durchführungsübereinkommens aus-
zugsweise abgedruckt ist, und zwar mit überraschend ausführlichen
Kommentierungen. Dasselbe gilt für das Gesetz zu dem Wiener Übe-
reinkommen über konsularische Beziehungen, dessen Bedeutung leicht
unterschätzt werden kann: Und nach der Prognose des Verfassers alsbald
noch deutlich ansteigen dürfte. So enthält dieser Kodex Belehrungs-
pflichten der Strafverfolgungsorgane im Hinblick auf ausländische 
Delinquenten, die zum Teil schon Einzug in das neue Untersuchungs-
haftrecht gefunden haben. Gleichwohl ist die Entwicklung hierzu im
Fluss, wobei ausgehend von einer BVerfG-Entscheidung aus dem Jahre
2006 eine noch offene Diskussion in Gang gesetzt wurde.
Nach den aktuelleren Verlautbarungen des BVerfG solle der BGH die
Rechtsfolgen von Verstößen gegen diese letztlich konsularrechtlichen
Vorschriften abschließend klären. Wesentlich ist hierbei aber, dass das
BVerfG in jüngerer Zeit bereits diverse Revisionsentscheidungen des

BGH zugunsten des Delinquenten auf-
gehoben hat. In Ansehung eines nen-
nenswerten Ausländeranteils im Bereich
der Strafrechtspraxis wird man daher
sowohl als Strafverteidiger, als auch als
Staatsanwalt und Strafrichter, gut bera-
ten sein, wenn man diesem Thema ein
höheres Augenmerk schenken möchte
als bisher. Nach der persönlichen Erfah-
rung des Verfassers gibt es wohl zahl
reiche Häftlinge ausländischer Staats-
angehörigkeit, bei denen dieser Angriffs-
punkt einer fehlenden oder zumin-dest
unzureichenden Belehrung auch durch
sehr renommierte Strafverteidiger un-
beanstandet geblieben ist: 
Obschon hierin ein Revisionsgrund 
liegen kann. Zudem ist hier auch die
Frage nach der kunstgerechten Doku-
mentation einer erfolgten ausreichenden
Belehrung in praxi noch nicht zur Gänze 
abgesichert. Nicht zuletzt ist gegenwärtig
ein Rechtsfall virulent, in dem ein fach-
kundiger Völkerrechtsprofessor das Be-

gehren der Aufhebung einer Strafverurteilung zu lebenslanger Haft über
diese Fragestellungen anzugreifen versucht. Die Bundesrepublik Deutsch-
land wird in diesem Verfahren voraussichtlich in Zugzwang geraten, weil
sie selber in einem IRG-Verfahren sich gegenüber den USA auf die Ver-
letzung dieser – hier nationalstaatlich für Deutschland ausgeprägten –
Normenstandards berufen hat – und zwar just vertreten durch den be-
sagten Völkerrechtsprofessor. Die doch auffällig tiefgehende Kommen-
tierung dieses bisher eher als Exoten verstandenen Gesetzeswerks wird
daher wohl wegweisend für die Zukunft sein, sodass diesem Detail ein
hohes Maß an Bedeutsamkeit beizumessen sein dürfte.

Das Werk schließt mit den klassischen RiStBV ab, die im Anhang vor
den oben behandelten Mustern und Formularen abgedruckt sind; dies
jedoch ohne Kommentierungen, welche es aber auch anderswo nicht
gibt. Man wird daher abschließend festhalten können, dass dieser
Kommentar für regelmäßig und nachhaltig strafrechtlich tätige Rechts-
anwälte und Rechtsanwältinnen als StrafverteidigerInnen schlicht un-
verzichtbar sein dürfte. Auch in den Staatsanwaltschaften und
Strafgerichten sollte dieses Werk seinen angestammten Platz finden
und behaupten können. Bei einem im Verhältnis zur gebotenen Quan-
tität und auch Qualität des fachlichen Inhalts eher sehr günstigen Preis
von 128,- € kann der Kauf auch denjenigen Kolleginnen und Kollegen
angeraten werden, die nur gelegentlich einschlägig tätig sind.

Rechtsanwalt Andreas Wisuschil, Rosenheim

Glyptothek: Diomedes, Blick in den Saal des Faun
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Ponschab/Schweizer, 
Kooperation statt Konfrontation
Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln, 
2. Auflage 2010, 324 Seiten, 
39,80 Euro, ISBN 978-3-504-18972-3

Die erste Auflage dieses Buches erschien be-
reits 1997 als Band 5 der Schriftenreihe „Wege
zur erfolgreichen Anwaltspraxis“, die von Karl-
Peter Winters im Dr. Otto Schmidt Verlag her-
ausgegeben wurde. Wenige Titel dieser Reihe
haben ihre Bedeutung in den letzten zehn Jah-
ren erhalten können. Anders dieses Buch, das
in all den Jahren auf meiner Empfehlungsliste
bei der Ausbildung junger Kollegen vertreten
war. Fritjof Haft hat es im Vorwort zur ersten
Auflage auf den Punkt gebracht: „Kurz, dies
ist ein schönes, empfehlenswertes Buch, dem
ich eine weite Verbreitung wünsche. Allen Ju-
risten, insbesondere allen jungen Juristen, rufe
ich zu: Lest! Beherzigt, was ihr lest! Ihr wer-
det Euer Leben – und das Leben Eurer Man-
danten – bereichern!

Dem wäre nichts hinzuzufügen, wenn nicht in-
zwischen dreizehn Jahre vergangen wären. Die
Inhalte sind zwar nicht veraltet, aber es war
ein kluger Entschluss der Autoren, ihre Erfah-
rungen und die leicht veränderten Lesege-
wohnheiten bei der zweiten Auflage zu
berücksichtigen. Das Buch hat ein anderes Ge-
sicht bekommen (Fachbuchreihe des Verlages),
um 52 Seiten an Umfang gewonnen und ein
„moderneres“(?) Druckbild.

Inhaltlich hat es im Wesentlichen seinen Auf-
bau erhalten: Teil 1 Die Tradition, Teil 2 Die Al-
ternative, Teil 3 Die Entscheidung, Teil 4 Die
Vorbereitungsphase, Teil 5 Die Verhandlungs-
phase, Teil 6 Die Techniken: Was muss ich wis-
sen, Teil 7 Die Fragen (Tipps zu schwierigen
Verhandlungssituationen).

Das bietet jungen AnwältInnen einen hervor-
ragenden Einstieg in die Materie auf einem Ni-
veau, das auch Fortgeschrittene nicht
langweilt. Insbesondere die beiden letzten
Teile enthalten noch mehr als die anderen Dar-
stellungen in Form von Übersichten oder im
Telegrammstil. Das hat zwei enorme Vorteile:
Der erfahrene Leser kann sehr schnell über-
prüfen, ob sich das Vermittelte mit seinem Er-
fahrungswissen deckt – oder (noch) nicht. Der
Anfänger wird schnell auf seine Grenzen und
die Notwendigkeit praktischer Anleitung und
Erfahrung hingewiesen.

So wichtig das Buch für die Einordnung und
Bewertung der anwaltlichen Verhandlungs-
praxis ist, so wenig kann es praktische Erfah-
rungen ersetzen. Vielmehr kommen seine
Vorzüge erst in der Verbindung mit der Praxis
voll zum Tragen. Wer dann die erlernten
Kenntnisse dazu verwendet, sinnvoll für die
Parteien einzusetzen und nicht um sie zu ma-

nipulieren, der kann tatsächlich im Sinne von
Fritjof Haft auch und erst recht von der Zwei-
ten Auflage dieses Buches profitieren. Die An-
schaffung der zweiten Auflage kann deshalb
jedem Anwalt – auch dem Besitzer der Erst-
auflage – wärmstens empfohlen werden.

Rechtsanwalt Michael Dudek, München

Vorwerk, V. (Hrsg.), 
Das Prozessformularbuch. 
ZPO — FamFG — ArbGG, 
Verlag Dr. Otto Schmidt, 
9. Auflage 2010. 2916 + CXXVI Seiten,
Hardcover, 128,00 Euro. 
Mit Formulartexten auf CD. 
ISBN 13: 978-3-504-07017-5.

Der Titel dieses Werkes „DAS Prozeßformular-
handbuch“ führt beim potentiellen Käufer
und späteren Leser zu einer gesteigerten Er-
wartungshaltung. „DIE Callas“ oder, um im ju-
ristischen Bereich zu bleiben „DER Palandt“ —
der vorangestellte Artikel bezeichnet immer
etwas Außergewöhnliches, bei Büchern eben
ein Referenzwerk, an dem andere Bände ge-
messen werden.

Der Benutzer wird hier allerdings weder
getäuscht noch enttäuscht sein: das Buch ist
wirklich so gut, wie sein Titel verspricht und
hält einige Superlative bereit.

Weit über 30 Bearbeiter, jeweils ausgewiesene
Spezialisten, geben Hilfestellung auf nahezu
allen wichtigen Gebieten der zivilistischen Pra-
xis durch kompakt aufbereitetes Basiswissen.

Sie geben praktische Winke und stellen
Checklisten vor, so daß auch ein mit dem je-
weiligen Gebiet nicht vertrauter Anwalt in die
Materie leicht eindringen kann. Mit rund
1.500 Mustern, die (zumeist im .RTF-Format)
auch auf der beiliegenden CD verfügbar sind,
ist die einfache Umsetzung des zuvor erlern-
ten Wissens in Schriftsätze gewährleistet,
wobei durch die Art der Darstellung das ei-
gene Mitdenken gegenüber dem bloßen Ab-
schreiben gefördert wird. Falls Probleme bei
der Nutzung der CD auftreten, die die Formu-
lare in die Software „Formularpraxis“ einbin-
det, gibt es eine unter einer normalen
Telefonnummer erreichbare kostenlose Hotline.

Auf über 3000 Seiten hochwertigem Dünn-
druckpapier wird in 156 Kapiteln eine Fülle
von Informationen dargeboten, allein das In-
haltsverzeichnis umfaßt deshalb fast 100 Sei-
ten. Dabei werden auch allgemeine Themen
angesprochen (z. B. die Phase vor dem Ver-
fahren, beginnend mit der Mandatsannahme,
aber auch Alternativen zum Prozeß wie etwa
Mediation). Das Hauptthema, das Verfahren,
wird in drei Gruppen behandelt: Prozesse nach
der ZPO, Verfahren nach FamFG sowie das Ar-
beitsgerichtsverfahren.

In 93 Kapiteln, die unter dem Stichwort ZPO
gelistet sind, findet man zunächst prozessuale
Themen (einschließlich Zwangsvollstreckung)
ausführlich behandelt. Ab Kapitel 77 sind
dann nicht nur die gängigen materiellen
Rechtsgebiete wie Kaufrecht, Mietrecht, Ver-
kehrsunfallsrecht etc. an der Reihe, sondern
auch eine ganze Vielzahl von für die Praxis
wichtigen Spezialmaterien (z. B. Arzthaftung,
Nachbarrecht, verschiedene gesellschafts-
rechtliche Streitigkeiten bei Personen- und 
Kapitalgesellschaften, Wettbewerbsprozeß, In-
solvenzverfahren etc.). Dabei werden z. B. in
den zwei Kapiteln zum Verkehrsunfallrecht zu-
sammen mit dem Kapitel „Versicherungs-
recht“ bestimmte Fragen schneller, griffiger
und übersichtlicher beantwortet als dies in ver-
schiedenen Spezialwerken der Fall ist. Gleich-
wohl soll und darf das Prozeßformularbuch
Spezialliteratur nicht ersetzen. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers zu erkennen,
ggfs. unterstützt durch entsprechende Hin-
weise der Autoren des Formularbuchs, wann
auf weiterführende Werke zurückgegriffen
werden muß.

Der FamFG-Teil ist analog dem ZPO-Teil aufge-
baut. Zunächst wird das Verfahren ausführlich
besprochen. Danach werden schwerpunkt-
mäßig Familiensachen (Scheidung, Lebens-
partnerschaft, Gewaltschutz, Abstammung
und Adoption), Betreuungs- und Unterbring-
ungssachen, Freiheitsentziehung, Nachlaß und
Teilungssachen, Registersachen und Aufgebot
näher beleuchtet. 46 Kapitel und mehr als 
200 Muster geben in diesem neu geregelten
Bereich die nötige Sicherheit.

Glyptothek: Diomedes
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Im dritten Teil, der das arbeitsgerichtliche Ver-
fahren zum Gegenstand hat, werden die wich-
tigsten arbeitsrechtlichen Streitigkeiten
dargestellt. Ein einführendes Kapitel erläutert
die Besonderheiten des arbeitsrechtlichen
Mandats, dann werden die Grundzüge des Ar-
beitsgerichtsverfahrens besprochen. Es folgen
das Kündigungsschutzverfahren, weitere Be-
standsstreitigkeiten und sonstige Arbeitsge-
richtssachen. Schließlich wird auf Rechtsmittel
und Rechtsbehelfe sowie Arrest und einstwei-
lige Verfügung und Zwangsvollstreckung im
Verfahren vor den Arbeitsgerichten einge-
gangen. Dieser Teil umfaßt allerdings nur rund
100 Seiten, so daß hier gewisse Schwächen
auszumachen sind. Ein spezielles Formular-
buch zum Arbeitsrecht wird also heranzu-
ziehen sein, wenn es sich nicht um einen der
klassischen Standardfälle handelt. 

Trotzdem ist der Abschnitt zum ArbGG nicht
überflüssig. Er versetzt den zwar zivilrechtlich
versierten, im Arbeitsrecht jedoch kaum be-
wanderten Anwalt durchaus in die Lage, in
Notfällen (der Mandant steht am letzten Tag
der Frist vor der Tür!) z. B. eine zumindest
brauchbare und fehlerlose, wenn auch viel-
leicht nicht perfekte Kündigungsschutzklage
zu fertigen. Damit ist dieser Teil gewisser-
maßen als eine Erste Hilfe im Arbeitsrecht an-
zusehen. Zum anderen bietet sich noch eine
Nutzung an, die leicht übersehen wird: Wer
sich ins Arbeitsrecht neu einarbeiten will und
dabei den Einstieg anhand einer praktischen
Darstellung einem Theoriebuch vorzieht, der
hat, wenn er die Kapitel über arbeitsrechtliche
Streitigkeiten im „Vorwerk“ gründlich durch-
arbeitet, den perfekten Start, denn ca. 100
Seiten sind vom Umfang her durchaus zu be-
wältigen. Nicht nur die Lektüre arbeitsrechtli-
cher Spezialliteratur wird dann um vieles
leichter sein, auch vor bestimmten Grundla-
genfehlern ist man damit gefeit (besonders
tückisch z. B.: die Frist für Widerspruch bzw.
Einspruch gegen einen vom Arbeitsgericht er-
lassenen Mahnbescheid bzw. Vollstreckungs-

bescheid beträgt nur eine (!) Woche, während
nach der ZPO hierfür zwei Wochen Zeit zur
Verfügung stehen).

Wer sich als Allgemeinanwalt zivilrechtlich
betätigt, kommt um die Königsklasse unter
den Formularbüchern nicht herum. Der Man-
dant erwartet hervorragende anwaltliche Leis-
tung. Um diese mit vertretbarem Aufwand
erbringen zu können, ist das beste Hand-
werkszeug gerade gut genug. Der „Vorwerk“
ist hier einfach konkurrenzlos und man sollte
seine Ansprüche nicht herunterschrauben,
weil etwa ein anderer Band das Arbeitsrecht
oder das FamFG nicht behandelt, dafür aber
um einige Euro billiger ist.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. 
Wolfgang Nieberler, München

Hamm, R./Leipold, K. (Hrsg.), 
Beck’sches Formularbuch für den
Strafverteidiger, Verlag C. H. Beck, 

5. Auflage 2010. 1455 + XXXIV Seiten,
in Leinen, 98,00 Euro. 
Mit Formulartexten auf CD. 
ISBN 978-3-406-58887-7.

Da sich in letzter Zeit einige wichtige Neue-
rungen im Bereich des Strafrechts ergeben
haben, ist das Bedürfnis an aktueller straf-
rechtlicher Literatur derzeit besonders groß.
Deshalb ist es sehr zu begrüßen, daß mit dem
hier vorgestellten Formularbuch ein wichtiges
Standardwerk auf den neuesten Stand ge-
bracht wurde, zumal die Vorauflage aus dem
Jahr 2001 für die heutige Praxis tückisch ge-
worden ist. Zwar fehlt die genaue Angabe des
Rechtsstands, da das Vorwort zur 5. Auflage
aber im September 2009 niedergeschrieben
worden ist, kann man unterstellen, daß sich
das Handbuch in etwa auf diesem Stand be-
findet. Jedenfalls ist das „Gesetz zur Regelung
der Verständigung im Strafverfahren“ vom
29.07.2009 eingearbeitet, ebenso wie wich-

tige Rechtsprechung vor allem des BGH (z. B.
zur Rügeverkümmerung, BGHSt. 51, 298).
Auch ist in dieser Auflage erstmals die Rechts-
anwaltsvergütung nach dem RVG enthalten.

Da bei Strafverteidigern der Ausspruch „Schrift
ist Gift“ zum Bonmont geworden ist und, von
der Revision einmal abgesehen, darin durchaus
ein gewisses Maß an Wahrheit steckt, ist es be-
sonders wichtig, bei den selbst im Strafprozeß
nicht immer entbehrlichen Schriftsätzen etc. an-
waltliche Professionalität zu beweisen und Feh-
ler oder auch nur Gestaltungen, die andere
Prozeßbeteiligte an der Erfahrung des Verfassers
zweifeln lassen zu vermeiden.

Hierfür bietet das Beck’sche Formularbuch eine
hervorrage Hilfestellung, zumal es mehr als ein
Handbuch mit kommentierten Mustertexten 

sein will. Die Verfasser haben zutreffend und in
erhöhtem Maß im Strafrecht das „Denken in
Formularen“ im Sinne einer schematisierten
Abhandlung von Einzelfällen als das größte
Hindernis bezeichnet. Jeder Fall weist seine Be-
sonderheiten auf. Der Einsatz von Blaupausen
wird dem erklärten Ziel eines gerechten Urteils
kaum genügen, egal auf welcher Seite (Staats-
anwaltschaft, Richter, Verteidiger) er erfolgt.
Die Autoren referieren über böse Zungen, die
behaupten, der hohe Anteil von 99,7 % 
zugelassenen Anklagen sei (auch) damit zu er-
klären, daß es hierfür ein Formular gebe, das
nur noch vom Richter unterschrieben werden
müsse. Dagegen bedeute die Nichtzulassung
einer Anklage erheblich mehr Mühe und
zudem noch Eigenarbeit, da ein entsprechen-
der Beschluß selbst zu formulieren und ohne
Vorlage zu begründen sei. Mithin bringen 
die Autoren den von ihnen vorgestellten 
Formularmustern eine gesunde Portion Skep-
sis und Selbstkritik entgegen. Nur wer als Leser
auch diesen Standpunkt einnimmt und die
Formulare als Hilfe für den Einzelfall sieht, die
weder anwaltliche Bequemlichkeit noch büro-
kratische Erledigung fördern sollen, sondern

Glyptothek: Blick durch den Westflügel Glyptothek: Ägyptischer Saal Glyptothek: Nördlicher Ecksaal

Drei Aquarelle von Wilhelm August Hahn, 1938
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als Ausgangspunkt für eine am jeweiligen Fall
orientierte Argumentation dienen, wird mit
ihnen auch erfolgreich arbeiten können.

Dabei helfen Kapitel und Abschnitte ohne 
Formulare durch die Vermittlung von prakti-
schem Fachwissen einerseits, zum anderen
sind es die zahlreichen Anmerkungen zu den
Formularen, die den Zugang zu den Mustern
erschließen und dem Verteidiger so „eine
Handhabe zur Formulierung seiner schriftli-
chen und mündlichen Aktivitäten bieten“.
Also nichts zum bloßen Ausfüllen und Ab-
schreiben, auch wenn die beigefügte CD mit
den Formulartexten diese — aber nicht nur
diese! — Nutzung erleichtert. Unangenehm ist
jedoch, daß die CD bei ihrer Benutzung im
Laufwerk verbleiben muß.

Das Formularbuch umfaßt die ganze Breite des
Rechts, mit dem sich der Strafverteidiger kon-
frontiert sehen kann. Nach einem einführenden
Kapitel zu den Grenzen zulässiger Strafvertei-
digung fügen sich die verschiedenen

Themen zunächst mehr oder weniger in 
chronologischer Reihung aneinander: Mandats-
verhältnis, Ermittlungsverfahren, Verfahrens-
abschluß ohne Urteil, Untersuchungshaft,
Zwischenverfahren, Hauptverfahren, Rechts-
mittel und Rechtsbehelfe, Wiederaufnahme,
Strafvollstreckung, Begnadigung und Vollzug.
Im Anschluß daran werden wichtige Sonder-
themen besprochen, nämlich Ordnungswidrig-
keiten (einschließlich Verkehrssachen und
Rechtsbehelfe), besondere Verfahrensarten 
(z. B. Jugendstrafsachen, Steuerstrafsachen,
Wirtschaftsstrafsachen etc.), Vertretung des
Verletzten und von Zeugen im Strafverfahren,
Gebühren und Honorar, Verfassungsbe-
schwerde und Menschenrechtsbeschwerde,
Vermögensabschöpfung.

Einige Kapitel sind dabei nur als Überblick zu
werten, so z. B. die Ausführungen und Muster
zur Verfassungsbeschwerde und zur Men-
schenrechtsbeschwerde, andere sind wegen
der Komplexität der Materie nicht als alleinige
Arbeitsgrundlage geeignet, beispielsweise die
Darstellungen zur Revision. Das ist aber kein
Mangel, zumal die Ausführlichkeit der Dar-

stellung einer Materie durchaus dem Gewicht
entspricht, das dieser in der Praxis zukommt.
Ausschließlich über die Revision etwa könnte
man Werke schreiben, die sogar dicker sind als
der vorliegende Band. In dem gegebenen 
Rahmen eines Formularbuchs wurde das
Thema Revision hier sogar bemerkenswert gut
skizziert. So ist z. B. die Checkliste zur Prüfung
von Verfahrensfehlern (VIII.C.2) sehr zur Lektüre
zu empfehlen, um keine Revisionsrügen zu
übersehen (das gilt ganz besonders, wenn die
Sache zum 1. Senat des BGH geht…).

Damit sollte dieses Werk im Präsenzbestand
jedes Strafverteidigers vertreten sein. Richtig
genutzt enthält das Beck’sche Formularbuch
für den Strafverteidiger eine Unmenge von
Anregungen und Denkanstößen für eine krea-
tive Verteidigung, die auch Wege jenseits der
ausgefahrenen Gleise beschreitet. Eine solche
Verteidigung aber könnte die Strafgerichte
motivieren von schematischem Vorgehen Ab-
stand zu nehmen und ihren Blick auf den Ein-
zelfall zu richten. Gewinner ist dabei nicht nur
der Mandant, sondern auch die Gerechtigkeit.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. 
Wolfgang Nieberler, München
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Bildnachweise:

→ Fotostrecke „Glyptothek München“

Alle Abbildungen mit freundlicher Unter-

stützung und Genehmigung der Staatlichen 

Antikensammlungen und Glyptothek;

Herrn Prof. Dr. Raimund Wünsche und 

Frau Dr. Yvonne Schmuhl sei besonderer 

Dank für das persönliche Engagement.

→ Abbildungen Kulturprogramm

siehe Bildunterschriften

mit freundlicher Genehmigung der jeweils

ausstellenden Museen.

Abbildung Max Emanuel

Foto: MAV GmbH

Literaturnachweis:

→ München:; Barberinisch

R. Wünsche, „Glyptothek München - Meisterwerke

griechischer und römischer Skulptur“, 2005, S. 167 ff.

Glyptothek: Bacchischer Saal
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Pro Justiz e.V.

Einladung

Pro Justiz e.V. setzt in Zusammenarbeit mit dem Münchener Anwalt-
Verein e.V. seine erfolgreiche Vortragsreihe zu aktuellen rechtspoliti-
schen Themen fort. Sie sind herzlich eingeladen zu

"Vertrauen in die Justiz -
Vertrauen zu den Richtern?"

Prof. Dr. Günter Hirsch
Präsident des Bundesgerichtshofs a.D.

Montag, 04.10.2010 - 18.00 Uhr c.t.
Künstlerhaus – Lenbachzimmer
[Eingang Maxburgstraße]
Lenbachplatz 8, 80333 München

Eintritt frei!

Einführung in das Thema

Wir freuen uns, dass wir den ehemaligen Richter am EuGH und Präsi-
denten des Bundesgerichtshofes a.D. Prof. Dr. Günter Hirsch gewinnen
konnten, über eine der wichtigsten Grundlagen unseres demokrati-
schen Rechtsstaates zu uns zu sprechen: das Vertrauen in die Justiz und
ihre Vertreter. Zweifelsohne ist neben einer intakten Justizstruktur einer
der Grundpfeiler dieses Vertrauens das in die Integrität ihrer Vertreter. 

Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass das Vertrauen in den Rich-
ter nicht allein von der perfekten Beherrschung der Rechtstechnik und
der Subsumtionslogik abhängig ist, sondern auch von seiner Persön-
lichkeit. Um dieses Vertrauen zu stärken, glauben die einen man müsse
eine Richterethik schaffen. Dem entgegnen die anderen, die Befolgung
einer solchen Ethik könne nicht verhindern, dass subjektive Einflüsse,
eine Weltanschauung, eine Ideologie, unbewusste Wertprämissen und
neuerdings auch betriebswirtschaftliches, die Statistik anbetendes Füh-
rungs- und Leistungsdenken die  Entscheidungsvoraussetzungen un-
bemerkt korrumpieren könnten. Mit einer Richterethik könne der Staat
die Richter zudem disziplinieren.

Der Referent hat freundlicherweise für uns zusammengefasst, was er in
seinem Vortrag zur Debatte stellen wird:

„Umfragen belegen, dass die Justiz kein unbeschränktes Vertrauen
(mehr) genießt. Analysiert man diesen Befund, zeigt sich, dass zwischen
Vertrauen in die Institution und Vertrauen in die Richter zu unterschei-
den ist. Vertrauen in die Institution entsteht und besteht, wenn für die
Dritte Gewalt bestimmte institutionelle, strukturelle, organisatorische,
prozedurale und persönliche Voraussetzungen gegeben sind (Bindung
des Richters an Gesetz und Recht, institutionelle und persönliche Un-
abhängigkeit der Richter, gesetzlicher Richter, Richterprivileg, effekti-
ver Rechtsschutz, Rechtssicherheit). Dies ist in Deutschland ohne Zweifel
der Fall, auch wenn etwa bei der Richterauswahl und -beförderung 
Systeme mit weniger politischem Einfluss vorzuziehen wären.

Nach unserem Richterbild exekutiert der Richter nicht nur das Gesetz,
sondern trägt neben dem Gesetzgeber eigene Verantwortung für die
Bewahrung und Durchsetzung des Rechtsstaates. Deshalb ist nicht nur
das geschriebene Recht  Quelle des gesprochenen Rechts, sondern auch
die Person des Richters. Einfallstor für das Vorverständnis des Richters

ist seine Verpflichtung, Gesetze auszulegen und das Recht fortzubilden.

Ist die Leugnung der Tatsache, dass das Vorverständnis des Richters das
Ergebnis seiner Rechtsfindung beeinflussen kann, die „Lebenslüge
Nummer eins der Richter“? Ist das sog. Subsumtionsdogma, dass die
Objektivität des Richters Voraussetzung für die Richtigkeit seiner Ent-
scheidung ist, zutreffend, oder bedingt die Verpflichtung, nach bestem
Wissen und Gewissen zu entscheiden, nicht gerade den Einfluss der
Subjektivität des Richters auf sein Urteil? Wenn wir das Subsumtions-
dogma als Irrlehre entlarven, was sind dann die notwendigen Korrek-
tive, um die Subjektivierung und Irrationalität (und damit die
Unberechenbarkeit) der Rechtsprechung zu verhindern und das Primat
des Gesetzes sicherzustellen?“

Wir sind sehr darauf gespannt, welche Lösungsvorschläge uns 
Prof. Dr. Hirsch aufzeigt.

In der anschließenden Diskussion wird der Referent, der sich einmal
selbst als personifizierter Dialog zwischen deutscher und europäischer
Rechtsprechung bezeichnet hat, auf alle Ihre Fragen sicherlich gerne
Rede und Antwort stehen und auch erläutern, wie unsere europäischen
Nachbarn mit dem Problem umgehen. Danach laden wir Sie zu einen
Empfang unseres Vereins ein.

Wir würden uns freuen, Sie auch dort begrüßen zu dürfen.

Dr. Jürgen Keltsch
Richter am BayObLG a.D.

[ Anmerkung der Redaktion: Weitere Hinweise zu Zielen und Tätigkeit des
Vereins Pro Justiz e.V. finden Sie im Internet unter: www.pro-justiz.de ]

Spaziergänge in München:

Er geht nicht mehr spazieren...

Helmut Winkler
✝ 21. August 2010

Helmut Winkler hat mit seinen

Fotostrecken und Texten „Spaziergänge

in München“ die Mitteilungen des MAV

maßgeblich mitgeprägt. Wir verlieren

einen Freund und Mentor.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.

Münchener AnwaltVerein e.V.

MAV GmbH

Redaktion Mitteilungen
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München: Barberinisch
Ausgestreckt fläzt sich der Barberinische Faun (siehe Abb. S. 20)
auf sein Fell, betäubt vom Wein und in sinnlich ermatteter
Körperlichkeit. Und ermattet hätte eigentlich auch Kronprinz
Ludwig sein müssen, denn es kostete ihn neben Geld sehr viel
Zeit, Nerven und Herzblut, den Faun zu kaufen und den Besitz
dann aber auch aus Italien geliefert zu bekommen. 
Der Ankauf des Fauns ist ein Exempel für Ludwigs Zähigkeit,
Willenskraft und Leidenschaft. Eine Leidenschaft des Kunst-
sammelns, die durch seine Reise 1804/1805 nach Rom ent-
stand und durch die dort gewonnene Erkenntnis, dass das in
die politische Provinz abgesunkene München allein durch Kunst
und Wissenschaft in den Rang einer europäischen Metropole zu
heben sei - Kulturpolitik als Grundlage einer neuen Bedeutung.
Ein Plan und auch ein bildungsideales
Sendungsbewusstsein, das Ludwigs
Vater König Max I Joseph gründlich
missverstand, nämlich als Vorhaben,
„aus der Rasse von Bierbäuchen Grie-
chen und Römer zu machen“: 
Ludwig jedenfalls stieg mit dem ihm 
eigenen Nachdruck in den ohnehin
schon recht lebendigen italienischen
Kunstmarkt ein. Er bombardierte seine
Kauf-Agenten in Rom mit Briefen, Auf-
trägen, Nachfragen über den Stand der
Kaufverhandlungen; ungeduldig und
drängend verfolgte er den Ankauf der
von ihm ins Auge gefassten Bildwerke.
Durchaus preisbewusst hatte sich Lud-
wig die Fachkenntnis der berühmten
Bildhauer Thorvaldsen und Canova als
Schätzer gesichert – wobei Canova ihm
immer zu hoch lag, Thorvaldsen zu 
niedrig. Diese beiden Fixpunkte gab er
seinem erfolgreichsten Kaufagenten Martin (später: von)
Wagner mit auf den Weg, als es um den Ankauf des schlafen-
den (Barberinischen) Fauns ging, ein Ankauf, der Ludwigs 
Geduld auf eine harte Probe stellte. 
Papst Urban VII hatte im 17. Jh. diese Statue per Dekret zum
unveräußerlichen Besitz der Adels-Familie Barberini, der er
selbst angehörte, erklärt. Dennoch begannen 1799 diverse 
Verkaufsaktivitiäten. Mitglieder der Familie zerstritten sich in
Erbschaftsangelegenheiten und ein Bildhauer und Kunst-
händler namens Pacetti konnte die Gunst der Stunde nutzen
und trotz Dekret den Faun erwerben; umgehend meldeten sich
solvente Interessenten, doch Pacetti wartete 11 Jahre lang ab,
einerseits weil Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt wurden,
andererseits, um den Preis in die Höhe zu treiben. Schließlich 
erwachte die Begehrlichkeit der Barberini nach dem alten 
Besitz und sie konnten die Polizei unter Berufung auf das 
Unveräußerlichkeits-Dekret dazu veranlassen, bei Pacetti 
entschädigungslos die Statue zu beschlagnahmen. Die auch
nach dieser Gratis-Rückholung anhaltenden Familienstrei-
tereien der Barberini führten jedoch zu massiven Unsicher-
heiten, wem die Statue nun zufallen sollte. Und Pacetti selbst
hatte für diesen Kauf die Hilfe eines Geschäftspartners, den
Bankier Torlonia, in Anspruch genommen, was die Frage der
Besitzverhältnisse nicht vereinfachte. Ludwigs Agent Wagner

nutzte die Gelegenheit dieser Unsicherheiten, verhandelte mit
allen Beteiligten und konnte den Faun schließlich erwerben –
von den Barberini, die die Statue nun ein zweites Mal verkauft
hatten. Doch Pacetti hatte nur darauf gewartet, dass der Faun
den Besitz dieser mächtigen und für ihn unangreifbaren 
Familie verließ, brachte einflussreiche Persönlichkeiten und die
Polizei hinter sich, passte den Zeitpunkt der Ausfuhr-Genehmi-
gung ab und ließ die Polizei die Statue just bei der Verladung
für den Transport konfiszieren – unter Hinweis auf das 
Unverkäuflichkeits-Dekret. Statt nach München wurde die 
Statue nun in den Vatikan geliefert. Wagner tobte brieflich, vor
allem auch gegen den Bildhauer Canova, der ebenfalls in das
Komplott verstrickt war, obwohl er einst zu den Gutachtern
Ludwigs gehört hatte. 
Trotz Aktivierung guter Beziehung in die Top-Etagen des 
Vatikan sanken die Hoffnungen für den Kronprinzen – der Faun

blieb im Vatikan. Ludwig schrieb depri-
miert: „Gebe ich den Faun hin, be-
komme ich ihn, solange ich lebe, nicht
mehr. Sein Verlust ist das Schlimmste“.
Das ist echter Schmerz. Aber, wir 
wissen es ja besser als Ludwig damals:
Der Faun kam irgendwann, nur wann
und mit wessen Hilfe?
Denn weiterhin lief es nicht so, wie 
Ludwig sich das wünschte. Dabei hätte
er es wirklich verdient gehabt. Schließlich
war es seinem unablässigen Drängen
auf dem Wiener Kongress zu verdan-
ken, dass die von Napoleon aus Rom
verschleppten Kunstdenkmäler nach
Napoleons endgültiger Niederlage 
wieder zurückgeführt wurden. Wohl
aufgrund  dieser Verdienste wurde
schließlich zumindest gestattet, dass der
Faun in Ludwigs römisches Casino
transportiert werden durfte. Rom ver-

lassen allerdings durfte die Statue nicht. Im Gegenteil, die
päpstliche Regierung verfiel auf einen weiteren Schlich, 
Ludwig zu enervieren: Pacetti wurde erlaubt, seine alten 
Eigentumsrechte an dem Faun geltend zu machen – allerdings
hatte er das Geld nicht mehr und wohl auch nicht Kraft für
einen Prozess gegen die Bayern.
Die Lösung des Problems war schließlich eine geschwisterliche:
Ludwigs Schwester besuchte mit ihrem Gatten Rom, ließ sich
in Ludwigs Casino den Faun zeigen und verwandte sich schließ-
lich beim Papst persönlich für seine Herausgabe. Wohlwollende
Prüfung wurde zugesagt, was nur daran liegen konnte, dass
der Schwester Gemahl der Kaiser von Österreich war. Der öster-
reichische Gesandte ließ im Auftrag der Kaiserin in dieser Sache
nicht mehr locker und hatte schließlich Erfolg, der Faun durfte
endlich nach München.
10 Jahre lagen zwischen Abschluss des Kaufvertrags und Liefe-
rung im Jahr 1820. 10 Jahre Oktoberfest; 10 Jahre Ehe zwischen
Kronprinz Ludwig und Therese; 10 Jahre, in denen mit Hilfe 
Napoleons die europäische Geschichte neu geschrieben werden
musste; und 10 Jahre, in denen Ludwig den größten Teil seiner
Sammlung für die Glyptothek zusammengetragen hatte.

Dr. Martin Stadler
MAV GmbH                      [ Literaturnachweis siehe Seite 25]
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Nassar Mansour; Kun II
70 x 40 cm, London, British Museum; © The Trustees of the British Museum

Emre Hüner; Panoptikon, 2005  
Video animation , 11 min. 18 sec.
Courtesy the artist and RODEO 

Stadtrundgang „München und der Islam“

Samstag, 09.10.2010 um 10.30 Uhr, Treffpunkt: 10.20 Uhr, Karlstr. 43 I, Hinterhof links (Dauer ca. 2 Std.)

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Nicht nur die aktuelle Situation Münchens und die Beziehung zu Menschen mit Migrationshintergrund interessiert. Es
werden auch Fragen zu Integration und Toleranz gestellt und zeitbezogene Diskussionen aufgegriffen. Die Türken
waren nie vor München, doch überraschend ist es, wie sehr der Austausch der Kulturen im Münchener Stadtbild prä-
sent ist und wie weit er zurückreicht. Gibt es Kirchenbauten mit islamischem Einfluss? Welcher Münchner zog zur
Befreiung Jerusalems ins Heilige Land? Der größte Türkensieger war der „Blaue Kurfürst“ Max Emanuel. Ludwig I. als
Philhellene sah seine Verantwortung darin, Griechenland von den Türken zu befreien. Wann wandelt sich das Bild des
Islams von der Bedrohung zur Modeadaption oder zu wirklichem Interesse?
Als Auftakt des Rundganges besuchen wir den Gebetsraum in der Karlstasse 43 I.,Hinterhof 2 und treffen auf einen
Stellvertreter der islamischen Gemeinde. Dann führt uns der Weg zur St. Bonifaz-Kirche und endet am Marienplatz.  

Zukunft der Tradition – Tradition der Zukunft
100 Jahre nach der Ausstellung „Meisterwerke Muhammedanischer Kunst“

Donnerstag, 21.10.2010 um 18.15 Uhr, Haus der Kunst, 

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

1910 fand in München die bis heute größte Ausstellung des islamischen Kultur-
kreises mit 3600 Exponaten statt. 100 Jahre später erinnert das Haus der Kunst 
an diese epochale Schau. Im Mittelpunkt stehen 30 Neuinstallationen der Objekte 
von 1910. Zudem bezieht die Ausstellung die zeitgenössische Kunst, Design, 
Fotographie, Architektur und Mode mit ein und bereichert unseren Blick für die 
islamische Kultur von damals und heute. 
(Text: Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Stadtrundgang 09.10.2010, 10.30 Uhr für ____ Person/en

[  ]  Muhammedanische Kunst 21.10.2010, 18.15 Uhr für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Gabriel von Max 30.10.2010, 11.00 Uhr für ____ Person/en

[  ]  Bern zu Gast in München 09.11.2010, 18.15 Uhr für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Gabriel von Max (1845 – 1915)

Samstag, 30.10.2010 um 11.00 Uhr, Kunstbau des Lenbachhauses, Königsplatz

Führung mit Jochen Meister

Er ist einer der rätselhaftesten Maler der Münchner Schule des späten 19. Jahrhunderts,
und über sein Schaffen fällt heute der Schatten des Obskuren und Abseitigen. Doch
bis kurz nach 1900 war der in Prag geborene Max einer der gefeierten Malerstars, 
die Werke wurden in die USA und bis nach Australien verkauft. 

Seine eigentlichen Interessen galten der Naturwissenschaft,
dem Darwinismus und dem Spiritismus. Die Ausstellung im
Kunstbau ist die erste monografische zu diesem Maler über-
haupt, dessen Name in keinem kaiserzeitlichen Konversations-
lexikon fehlte! Sie zeigt eine durch die Moderne vollkom-
men verdrängte, unglaublich virtuose Malerei, der es um
den Ausdruck übersinnlicher Wahrnehmungen geht. Dazu
sind zahlreiche Stücke der umfassenden anthropologischen
Sammlungen angefragt. (Text: Jochen Meister)

Das Kunstmuseum Bern zu Gast in München. 
…Giacometti, Hodler, Klee…

Dienstag, 09.11.2010 um 18.15 Uhr, Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Das Kunstmuseum in Bern ist das älteste Museum der Schweiz. Über 150 Meisterwerke wie Altartafeln, Ölgemäl-
de, Papierarbeiten und Skulpturen spiegeln die Entwicklung der Kunst der Schweiz vom 15. Jahrhundert bis zum
21. Jahrhundert. Böcklin, Hodler, Klee, Giacometti, Tinguely oder Pipilotti Rist verdeutlichen die internationale
künstlerische Bedeutung dieses kleinen Landes. Die Analyse der Bilder und die Definierung bestimmter Sujets und
Formensprachen hilft, die Frage nach dem spezifisch Schweizerischen oder Nationalen zu klären. Ein neuer Blick
wird damit auf die „Schweizer Kunst“ geworfen. (Text: Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Gabriel von Max 
mit Äffchen 
Städtische Galerie 
im Lenbachhaus Gabriel von Max, 

Affen als Kunstrichter, 1889
Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 
Neue Pinakothek, Foto: Bayer & Mitko-ARTOTHEK 

Gabriel von Max, 
Christliche Märtyrerin, um 1867 
Öl auf Papier, 
Seattle, Washington, Frye Art Museum, 
Charles and Emma Frye Collection 

Ferdinand Hodler
oben: Eurythmie, 1895; 
unten.: Der Tag, 1899
Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Bern, Staat Bern 
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David Claerbout | Sunrise, 2009 Still 20 C 
Ein-Kanal-Videoprojektion
COURTESY DE PONT, MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART, TILBURG
© DAVID CLAERBOUT

Videokunst Aktuell

Donnerstag, 25.11.2010 um 18.00 Uhr, Pinakothek der Moderne, Museum Sammlung
Brandhorst

Treffpunkt: Pinakothek der Moderne, Rotunde - 
bitte Kombiticket (PDM und Museum Brandhorst kaufen!)

Führung mit Jochen Meister

Immer häufiger ist von Videokunst die Rede, wenn es um neue Ausdrucksformen und künstlerische 
Medien geht. Dabei werden die bewegten Bilder, ob als Projektion im Raum oder auf einem Monitor, 
immer raffinierter produziert, geschnitten und inszeniert. Zumeist digital bearbeitet, setzt Videokunst 
insbesondere das zeitliche Motiv ein. Dazu kommt die Möglichkeit, die Bilder mit Sound zu unterlegen
und zu interpretieren. Stimmungen und Gefühle spielen eine ebenso große Rolle wie erzählerische

Abläufe oder abstrakte Flächen und Räume in Licht und Schatten. Die Schau mit Arbeiten des belgischen
Videokünstlers David Claerbout (* 1969) in der Pinakothek der Moderne bietet einen perfekten Anlass, sich dem
Phänomen zu widmen. Neben dem Schwerpunkt dieser aktuellen Ausstellung wird im Museum Brandhorst in der
Videolounge ein weiteres Werk eines Videokünstlers vorgestellt.

Treffpunkt ist die Rotunde in der Pinakothek der Moderne. Es empfiehlt sich, ein Kombiticket für den Besuch beider
Museen (Pinakothek der Moderne und Museum Brandhorst) zu erwerben. (Text: Jochen Meister)

Goldenes Zeitalter - 
Gruppenportäts des 17. Jahrhunderts aus Amsterdam

Dienstag, 07.12.2010 um 18.00 Uhr, Alte Pinakothek 

Führung mit Jochen Meister

Der Reichtum und die kulturelle Blüte Amsterdams, dessen stolze Kaufleute im 17. Jahrhundert eine neue Weltmacht 
geschaffen hatten, findet in den unvergleichlichen Gruppenbildnissen dieser Epoche seinen Ausdruck. Zwölf Leihgaben 
aus der holländischen Metropole ermöglichen es, den Damen und (vor allem) Herren dieser Epoche in die Augen zu 
blicken und die künstlerische Inszenierung im Umfeld der Bildniskunst eines Rembrandt zu bewundern. Eine neue 
Gattung der Malerei war entstanden. In ihr spiegelt sich die protestantische Idee, die das Gemeinwohl in der 
Verantwortung einer Gruppe und ihres Zusammenhaltes aufgehoben sah. Das so genannte "Goldene Zeitalter" wird in
seinen Individuen und ihrer gemeinsamen Repräsentation fassbar. Und in der Alten Pinakothek mit ihrer weltweit 
berühmten Sammlung flämischen Barocks werden diese selbstbewussten Gäste aus Holland einen spannenden 
Kontrast bilden. (Text: Jochen Meister)

Vorschau: Samstag 22.01.2011 und 29.01.2011, jeweils 10.15 Uhr:
Museum Sammlung Brandhorst 
Picasso: Andere Seiten - Die illustrierten Bücher -

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en (Kosten € 5,00 p.P. – zzgl. Eintritt derAusstellung)

[  ]  Videokunst Aktuell 25.11.2010, 18.00 Uhr für ____ Person/en (bitte Tageskarte kaufen)

[  ]  Muhammedanische Kunst 07.12.2010, 18.00 Uhr für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel



Angebot | Nachfrage

| 31

MAV Münchener AnwaltVerein e.V. Anzeigenschluss für die Mitteilungen November 2010: 15. Oktober 2010

Stellenangebote an Kollegen

Für das arbeitsrechtliche Referat unserer Kanzlei suchen wir
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

Sie verfügen über fundierte juristische Kenntnisse, die vorzugs-
weise durch zwei Prädikatsexamina belegt sind. Sie haben ein
ausgeprägtes Interesse für das Arbeitsrecht und haben zumindest
den Theorieteil der Fachanwaltsausbildung für Arbeitsrecht
bereits erfolgreich absolviert. Ein bis zwei Jahre Berufserfahrung
im Bereich des Arbeitsrechts (Kanzleitätigkeit) runden Ihr Profil ab.

Das arbeitsrechtliche Referat unserer Kanzlei ist derzeit mit zwei
Rechtsanwälten besetzt und stark expansiv. Einen anerkannten
Namen haben wir vor allem im Mittelstand und bei der Beratung
und Vertretung von Vorständen, Geschäftsführern und Führungs-
persönlichkeiten. 

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, spannende und abwechslungs-
reiche Aufgabe in einem freundlichen und partnerschaftlichen
Kanzleiklima. Sie erhalten von Anfang an die Möglichkeit mandats-
bezogen eigenverantwortlich zu arbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte
an Kanzlei Brodski und Lehner, RA/FAArbR Bernhard Lehner 
(persönlich/vertraulich), Leopoldstraße 50, 80802 München, 
Tel.: +49 (0)89 38 36 75 0, Fax +49 (0)89 38 36 75 75, 
lehner@brodski-lehner.de richten.

Zivilrechtskanzlei mit Schwerpunkt deutsch-italienische
Wirtschaftsbeziehungen sucht zur freiberuflichen Mitarbeit 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin 

mit guten Kenntnissen der italienischen Sprache. Gerne auch
Berufsanfänger/in. Die Kanzlei befindet sich in Schwabing am
Siegestor. 

Bewerbungen bitte an: Kanzlei Roland Plecher, Amalienstr. 62, 
80799 München. 

Anzeigenrubriken in diesem Heft:
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→ Termins- / Prozessvertretung ................................................34
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Anzeigenannahme siehe Seite 36

Bürogemeinschaften

Bürogemeinschaft

Wir bieten Kolleginnen und Kollegen mit eigenem Mandantenstamm
in moderner Kanzlei in München – Nymphenburg günstige Räumlichkeit
mit guter Infrastruktur, zuerst im Rahmen einer Bürogemeinschaft.
Kurzfristige engere Zusammenarbeit ist ausdrücklich erwünscht.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Wodok
Tel.: (089) 38 66 77 80;  e-mail: sekretariat@munich-law.com

www.munich-law.com

Unsere Bürogemeinschaft bietet ein schönes Arbeitszimmer
(evtl. 2) in der Nymphenburger Straße. Telefon (089) 1293391.

Schwabing - Bürogemeinschaft

In sehr schönem Jugendstil-Altbau vermiete ich ein Anwaltszimmer
(ca. 21 qm) zu € 490,00 + NK, sowie ein Zimmer (ca. 11 qm) zu 
€ 290,00 + NK, einschließlich der Benutzung der Gemeinschaftsräume.

RAin Annelie Freifrau von Bibra, Tel.: 33 22 21, Fax: 34 67 41

Bürogemeinschaft für
Rechtsanwälte/Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

Ein oder zwei Räume, ca. 25 qm/Raum, in Kanzlei in Innenstadtlage
Münchens (Hauptbahnhof) zu vermieten. Kanzlei und Räume sind
repräsentativ. Das Haus verfügt über Stellplätze. Monatsmiete  ab
EUR 600,-- zzgl. Nebenkosten.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der Mobil-Nr.: 
0172 - 9138655.

Zur baldigen Mitarbeit zunächst in Bürogemeinschaft oder 
als freie Mitarbeit suchen wir eine Kollegin / einen Kollegen
mit Berufserfahrung und guten juristischen Kenntnissen vor 
allem in zivilrechtlichen Gebieten und mit einem eigenen
Mandantenstamm. 

Unsere seit Jahren bestehende, gut eingeführte Anwaltskanzlei
befindet sich in repräsentativen und modern ausgestatteten
Altbau-Büroräumen in München Schwabing in sehr guter Lage.
Eine baldige Übernahme in die Sozietät wird angestrebt.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail an: 
eichler-anwaelte@t-online.de

Arbeitsrechtskanzlei Pfitzner mit Sitz in München-Nymphenburg

sucht zur freiberuflichen und eigenständigen Bearbeitung arbeits-

rechtlicher Mandate engagierte/n

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin.

Idealerweise verbinden Sie unternehmerische mit sozialer Denk-

weise, haben Freude am Referieren und besitzen akquisitorisches

Geschick. Geboten wird ein repräsentatives Anwaltszimmer in herr-

licher Umgebung sowie eine ausgebaute Infrastruktur (IT, Literatur

etc.). Unterstützt werden Sie zudem durch unser Sekretariat.

Bewerbungen richten Sie bitte an: Arbeitsrechtskanzlei Pfitzner,

z.H. Frau Silvia Moser, Nördliche Auffahrtsallee 44, 80638 München

oder per Mail an: buero@arbeitsrechtsjurist.de.
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Bürogemeinschaft/Sozietät

RA-Kollegen/in mit eigenem Mandantenstamm zur Beteiligung an

wirtschaftrechtlich orientierter Kanzlei in München-Schwabing gesucht.

Geboten wird schönes Anwaltszimmer, günstige Kostenstruktur, beste

Verkehrsanbindung/eigener Parkplatz und – wenn gewünscht – 

spätere Übernahme der Kanzlei.

Kontaktaufnahme per Email:  lawmark@ra-giesecke.de.

KANZLEI IN GILCHING bei München:
Ich, Rechtsanwalt 50 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,

Handels- und Gesellschaftsrecht, Privates Baurecht, suche

Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich

bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,

Telefon: 08105/77813.

Rechtsanwalt/Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft suchen zur
Erweiterung des gemeinsamen Beratungsangebotes ab 01.01.2011
(ggf. auch früher) spezialisierte Kollegen/innen vorzugsweise
aus den Bereichen Arbeitsrecht, gewerblicher Rechtschutz
und/oder Steuerrecht (Steuerberater oder Fachanwalt), gerne
auch mit eigenem Mandantenstamm.

Wir legen Wert auf eine langfristige kollegiale Zusammenarbeit,
zunächst im Rahmen einer Bürogemeinschaft, und die Bildung
einer Außensozietät. Unser Ziel ist die Errichtung einer wirtschafts-
und steuerrechtlichen Kanzlei, in der mittelständische Mandanten
fachübergreifend beraten werden.

Zur Verfügung stehen moderne, sehr repräsentative Büroräume
(insgesamt ca. 250 qm) in München-Bogenhausen mit hoch-
wertiger Ausstattung, modernen Kommunikationseinrichtungen
und eigenem Garten in ruhiger Umgebung. DATEV-Phantasy ist
bereits vorhanden. 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Herrn Rechtsanwalt Ulrich
Leierseder, Telefon: 089 997293-20.

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Anfrage sichern wir selbstver-
ständlich zu.

Ab 1.1.2011 werden in unserer schönen und großzügigen
Altbaukanzlei am Beethovenplatz  (Maxvorstadt) 2 Zimmer frei - 
1 Zimmer mit einer Größe von ca. 30 m² (Stuckdecke und Parkett)
und 1 Zimmer mit ca. 25 m² (Parkett). Mitbenutzung der allge-
meinen technischen Kommunikationsmittel sowie der umfang-
reichen Bibliothek ist möglich. Über evtl. Sekretariatsfragen müsste
gesondert gesprochen werden. Parkmöglichkeiten gegeben, 
U-Bahn-Nähe (Goetheplatz). Die Räume sind auch bestens für
eine Steuerkanzlei geeignet.

Preisvorstellung unsererseits inkl. aller Nebenkosten: 600,00 €

bzw. 750,00 € zzgl. MWSt. pro Zimmer.

Hans-Dieter Fuchs & Kollegen
Rechtsanwälte

Goethestraße 66, 80336 München
Tel.: 089 - 539393, Fax: 089 - 59946646

Mail: mail@fuchslaw.de

Gut eingeführte Anwaltskanzlei in repräsentativen Gebäude im
Zentrum Münchens bietet Kollegen/Kolleginnen Zusammenarbeit/
Kooperation, anfangs im Rahmen einer Bürogemeinschaft. 

Unsere Fachgebiete sollen auf verschiedene Kollegen/Kolleginnen 
verteilt sein und damit eine  Spezialisierung insbesondere auch im
Bereich des Insolvenz-, Familien-, Erb-, Bank-, Kapitalanlagen-,
Verwaltungsrecht, Baurecht sowie Arbeitsrecht erreicht werden. 

Interessenten bitten wir ein kurzes Statement an 
fachanwaelte07@web.de zu senden.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Wir sind eine zivilrechtlich orientierte Kanzlei und seit unseren
Anfängen in den 70er Jahren in Schwabing tätig: 5 Rechtsanwälte
(1RA/StB) sowie ein Steuerberater. Unser Anliegen ist es, für eine
ausgewogene Altersstruktur in unserer Kanzlei zu sorgen, um mittel-
fristig einen geordneten Generationenwechsel zu gewährleisten.

Unser Angebot richtet sich an eine(n) Kollegin/Kollegen mit eigenem
Mandantenstamm, die/der uns dabei begleiten möchte und unser
Team mit unternehmerischem Denken und juristischem Sachverstand
verstärkt. Wie bieten (vorerst) eine Bürogemeinschaft in repräsentativen
Kanzleiräumen im Herzen Schwabings mit moderner Infrastruktur.
Zur Verfügung stehen 1 bis 2 Arbeitszimmer und - wenn benötigt -
ein Sekretariatsplatz zu fairen Konditionen. Klappt die Zusammen-
arbeit, würden wir einen gesellschaftlichen Zusammenschluss begrüßen.

Kontaktaufnahme bitte unter Telefonnummer 089 / 3839050 oder
über Email an kanzlei@boecol.de

Anwaltszimmer, 19 qm in zentral gelegenen schönen Altbau -
Kanzleiräumen in der Gabelsbergerstr. 9 an Kollegen / Kollegin  zu 
Euro 357.- inkl. USt./ Monat zu vermieten. Mitbenutzung von
Empfang, Aufenthaltsraum / Teeküche und Aktenraum ist inbegriffen.
Tel.: 089 / 28 20 58 (RA Eller).

Wir bieten ab sofort einem Kollegen / Kollegin in Kanzlei mit zentraler
Lage Münchens (Nähe Nationaltheater) ein Rechtsanwaltszimmer in
Bürogemeinschaft. Ferner suchen wir angehenden Rechtsanwalt /
Rechtsanwältin, der / die in der Kanzlei in freier Mitarbeit auf dem
Gebiet des Familienrechts tätig sein möchte. Bei Interesse melden Sie
sich bitte unter Tel: 0171/ 452 77 52.

Anwaltskanzlei in bester Innenstadtlage – zwischen Viktualien-
markt und Gärtnerplatz – bietet RA, StB/WP ein oder zwei helle
Kanzleiräume (24 und 16 m²) in Altbau mit Parkett. 
Komplette Infrastruktur kann mitbenutzt werden.

Kontakt: Tel: 089 / 26024660

Bürogemeinschaft in 82049 Pullach, Zentrum:

Ein eigener Raum steht zur Verfügung für 

einen Steuerberater oder -bevollmächtigten, 

für einen Wirtschaftsprüfer oder 

einen vereidigten Buchprüfer,

auch als Zweigstelle. 

Unter 089/7934194 (RA Siegert)

kann ein Termin vereinbart werden.
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Zwei Fachanwälte (Miet- und Wohnungseigentumsrecht) suchen
3-4 Zimmer im Zentrum für eine Bürogemeinschaft in kollegialer
Zusammenarbeit (ggf. auch zur Untermiete), gerne auch mit anderen
spezialisierten Rechtsanwälten in ergänzenden Rechtsgebieten mit
eigenem Mandantenstamm.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 74 / Oktober 2010 an den MAV.

Repräsentatives Anwaltsbüro, bestes Schwabing 
ab 01.11.2010 (früher nach Absprache)

Bürogemeinschaft, zivilrechtlich orientiert, in sehr schönem und
repräsentativen Jugendstil-Altbau (180 qm, bestes Schwabing,
Bauerstrasse), bietet einer/einem engagierten Anwaltskollegin/en
mit eigenem Mandantenstamm etc. zur Untermiete ein ca. 23 qm
großes Anwaltszimmer sowie nach Bedarf Bürodienstleistungen.
Eine langfristige Zusammenarbeit streben wir an.

Wir sind zwei Anwälte in Bürogemeinschaft mit langjähriger
Erfahrung im Bereich des Wirtschaftsrechts, Urheberrechts und des
gewerblichen Rechtsschutzes, des internationalen Rechts und des
Arbeitsrechts sowie des Erb- und Steuerrechts. Eine Kollegin / ein
Kollege mit komplementärer Spezialisierung zur Abrundung des
anwaltlichen Dienstleistungsspektrums wäre ideal. Nur Nichtraucher.
Wir pflegen eine Bürogemeinschaft mit kollegialer Atmosphäre,
guter fachlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger Urlaubsvertretung.

Die Mitnutzung eines schönen Besprechungsraums sowie der
Gemeinschaftsflächen ist inklusive – weitere Dienstleistungen wie
Telefon, Internetanschluss und Sekretariatsservice optional.

Anfragen bitte an RA Dr. Schwab und RA Dr. Prugger, Bauerstrasse 20,
80796 München, unter 089/461349-0 (Telefon), 089/461349-29 (Fax)
oder ra@prugger.de

Bürogemeinschaft

In bester Innenstadtlage (Maximiliansplatz) biete ich zu günstigen
Konditionen einen unmöblierten hellen Raum zur Untermiete
sowie die Mitnutzung der Kanzleiinfrastruktur incl. RA-Gehilfin an.
Ich bin schwerpunktmäßig im Bereich des öffentlichen Baurechts
tätig. Gesucht wird ein/e Kollege/in mit ergänzendem Schwer-
punkt im Bereich des Immobilien-, Miet- und/oder Wohnungs-
eigentumsrechts mit eigenem Mandantenstamm zur selbstständi-
gen Zusammenarbeit.

Kontakt: RA Schwab / 089/21 66 66 50
E-Mail: ks@ra-karl-schwab.de

Bürogemeinschaft für Rechtsanwalt/Rechtsanwältin oder
Steuerberater/in

Bürogemeinschaft aus 5 Kanzleien von Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern und einer Rechtsanwältin bietet zwei schöne Zimmer, 
ca. 32,5 qm, geeignet für Berufsträger mit Sekretariat, sowie
Mitbenutzung des großzügigen Besprechungszimmers, Empfangs
und der sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen an, Nettomiete
ca. € 890,00 zzgl. Nebenkosten. Wir arbeiten in sehr kollegialer
und kooperativer Atmosphäre zusammen und würden uns über
eine/n weitere/n nette/n Kollegin oder Kollegen in unseren moder-
nen, hellen und ruhigen Räumlichkeiten in der Grillparzerstrasse
freuen.

Kontakt: Rechtsanwältin Anke Voswinkel, Tel. 089 – 55 05 47 80

Bürogemeinschaften / Partnerschaften

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Zusammenschluß

Langjährig im Arbeits- und Wirtschaftsrecht tätiger RA sucht
Zusammenschluß ggflls. in neuen Kanzleiräumen zum gemeinsamen
Aufbau einer fachkompetenten „Boutique“ zum 01.01.2011.
Vertraulichkeit wird zugesichert.

Mail an: Muc-newoffice@web.de oder Tel.: 0170 18 35 873

Einstieg oder Neugründung

Kanzleipartner mit guten eigenen Umsätzen im Zivil- und Wirtschafts-
recht sucht bestehende Kanzlei oder Partner / innen  mit eigenem
Mandantenstamm für Aufbau einer neuen Kanzleiformation in
München.

Ihre Kontaktaufnahme bitte an: muc.kanzlei@googlemail.com

Vermietung / freie Mitarbeit

Münchener Anwaltskanzlei bietet Zusammenarbeit in Bürogemein-
schaft und freier Mitarbeit. Die Kanzlei befindet sich verkehrsgünstig
im Zentrum Münchens in einem sehr schönen, herrschaftlichen
Gebäude (Stuck, Parkett) und ist mit den modernen Kommuni-
kationsmitteln ausgerüstet. Überhangmandate können erteilt werden.
Erfahrung und Spezialisierung  ist erwünscht, nicht aber Voraus-
setzung. anwaeltemuc@web.de

Rechtsanwalt und Steuerberater sucht Kollegen hinsichtlich

der Problematiken um die Bayerische Rechtsanwalts- und

Steuerberaterversorgung (Besetzung des Verwaltungsrates

durch die Kammervorstände samt Problemen in der demokrati-

schen Legitimation bei der Delegation von Rechtssetzungs-

befugnissen - vgl. BVerfGE 111, 191 = NJW 2005, 45, denk-

bare Rentenverluste beim Wechsel über die Bayerische

Landesgrenze, Anpassung des Renteneintrittsalters, Einbezieh-

ung der über 45 Jährigen Neumitglieder seit dem 01.01.2006):

rastb.mk@gmx.de

Erweiterung unserer Partnerschaft

Wir sind eine Partnerschaft von zwei Anwälten mit einem Büro in
Münchner Bestlage (Nähe Marienplatz). Wir arbeiten auf hohem
fachlichen Niveau in den Bereichen Arbeitsrecht, Erbrecht,
Familienrecht und Verwaltungsrecht, in denen wir Fachanwalt-
schaften haben oder anstreben. Wir suchen zur Erweiterung unserer
Partnerschaft unternehmerisch denkende und handelnde
Kolleginnen und Kollegen mit entsprechender Qualifikation, sei es
in den o. a. oder in ergänzenden Rechtsgebieten, mit denen sich
etwas bewegen und ein Unternehmen aufbauen lässt und die
bereit sind, sich entsprechend aktiv einzubringen. Die erforder-
lichen Räumlichkeiten nebst moderner Infrastruktur sind vorhanden.

Sollten Sie sich hierdurch angesprochen fühlen, nehmen Sie bitte zu-
nächst Kontakt auf unter Chiffre Nr. 68 / Oktober  2010. 



RA-Kanzlei in idealer Lage in der Maxvorstadt bietet RA-Kollegin/-en
oder Steuerberater/-in einen oder zwei schöne Räume und optional
einen Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
angenehme konstruktive Arbeitsatmosphäre und langfristig engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten können in einem persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei ist erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwalt Heinz Bethcke, Brienner Str. 48, (Hofgebäude 3)
80333 München, Tel. 089 / 33 15 05, Fax: 089 / 33 19 57,
E-Mail: heinz.bethcke@bethcke.de

Vermietung

Max-Weber-Platz
Kanzleiräume in zentraler Lage, U4, U5

2 helle und ruhige (Schallschutzfenster) Anwaltszimmer
stehen in unserer zivilrechtlich ausgerichteten Kanzlei leer

und warten zur Benutzung auf einen freundlichen Kollegen/Kollegin.

Ein separater Telefonanschluss ist vorhanden.

Bei Bedarf kann das Sekretariat, Kopierer, etc. genutzt werden.
Kollegiale Zusammenarbeit ist erwünscht, jedoch nicht Bedingung.

Rechtsanwälte Ralle & Mayershofer
RA Claus Mayershofer, 089/470 33 33  

1 - 2 Zimmer zu vermieten (je 20 qm, Parkett,

helle hohe Räume) in einem unter Denkmalschutz

stehenden, 2009 grundsanierten, repräsentativen

Geschäftshaus (Stil-Altbau) in München- Schwabing

(U3/U6 Münchener Freiheit).

Einen eventuellen Bedarf an einer Mitbenutzung

der bestehenden Infrastruktur unserer Kanzlei

wollen wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen.

Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme.

Ansprechpartner: RA Jörg Sklebitz

Rechtsanwälte 

Eberth, Dr. Wagler, Prosotowitz, Sklebitz 

und Kollegen

Kaiserstraße 14/II

80801 München

Tel.: 089 / 38 38 26 0

oder

anwaltskanzlei@eberth-kollegen.de
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Sophienstraße / Alter Botanischer Garten

1 Anwaltszimmer (ca. 16 qm) sowie 1 Sekretariatsplatz, Aktenlager-
raum, wahlweise Garage, ausreichende Parkmöglichkeiten, ab sofort
zu vermieten. Wir wünschen uns kollegiale Zusammenarbeit und
gegenseitige Urlaubsvertretung. 

Rechtsanwälte Scherzler & Partner
Tel. 59 55 56 / Fax 59 87 47

Kanzleigemeinschaft Nymphenburger Straße. 
Sehr schöne Räume (185 qm) in stilvoll renoviertem Altbau mit Vorgarten.
Unser Mietvertrag läuft bis zum 31.12.2013. Verlängerungs- und
Weitergabegabeoption vorhanden. Wir streben eine Nachfolgeregelung
an, auch sukzessive. Eine Teilnutzung könnte schon ab Januar 2011
erfolgen. Kontakt bitte unter (089) 1296003.

Kanzleiverkauf

Sozialrechtskanzlei
Raum Süddeutschland

zu verkaufen

Zuschriften Chiffre Nr. 72 / Oktober 2010

Termins-/Prozessvertretung

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht

Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 30 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 

Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-

ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration. Umfangreiche Sprachkenntnisse

Deutsch, Flämisch, Holländisch, Französisch und Englisch

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)

TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: advocaat@peterdecock.be

INTERNET: www.peterdecock.net

Anwalts- und Besprechungszimmer in Münchener Bestlage!

In unseren repräsentativen und seriösen Räumen haben wir noch
Anwalts- und Besprechungszimmer zu vermieten, gerne auch
wochen-, tage- oder stundenweise. Auch ein bis zwei
Sekretariatsarbeitsplätze können noch benutzt bzw. eingerichtet
werden.

Interessenten werden zunächst um Kontaktaufnahme unter
michelmitz@gmx.de gebeten.
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Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

„50 Jahre und kein altes Eisen !“

Brauchen Sie die tatkräftige Unterstützung einer versierten Mitarbeiterin

in Ihrer Kanzlei in Vollzeitanstellung ? Biete insbesondere langjährige

Berufserfahrung, sehr viel Arbeitsengagement, großes Verantwortungs-

bewusstsein und absolute Zuverlässigkeit. Wenn auch Sie Wert auf ein

freundliches Miteinander und gemeinschaftlich ausgerichtetes Arbeiten

legen, schreiben Sie mir bitte unter Chiffre Nr. 73 / Oktober 2010.

Langjährige Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer Kanzlei

anfallenden Aufgaben betraut, sucht neue Herausforderung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 69 / Oktober 2010 erbeten.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung

von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 

vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Erfahrene Anwaltssekretärin sucht für drei Vormittage/Woche

(Mo., Di. und Mi.) Tätigkeit als Sekretärin in einer Rechtsanwalts-

kanzlei. Gerne unterstütze ich Ihr Sekretariatsteam bei ihren viel-

fältigen Aufgaben. Selbstverständlich besitze ich gute Word- und

RA-Micro-Kenntnisse. Ich bin an einer langfristigen Zusammen-
arbeit auf freiberuflicher Basis (25,00 € + MwSt.) interessiert.

Gerne erwarte ich Ihre kurze schriftliche Nachricht unter Chiffre

Nr. 70 / Oktober 2010.

Erfahrene RA-Fachangestellte, 54 Jahre, sucht neuen Wirkungs-
kreis. Zuletzt war ich knapp 20 Jahre bei einem Einzelanwalt tätig.
Mein Arbeitsgebiet erstreckte sich auf alle in einer Kanzlei anfallen-
den Sekretariatsarbeiten nebst dem für meinen Beruf voraus-
gesetzten Anforderungsprofil. 

Kontaktaufnahme unter Tel. 089 315 31 14 erbeten. Zuschriften
bitte unter Chiffre Nr. 71 / Oktober 2010 an den MAV oder
unter Angabe der Chiffre Nr. an info@mav-service.de.

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin, München und

Zürich übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in

Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    

Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        

Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

CLLB Zürich

Brandschenkestrasse 150, CH-8002 Zürich (ZH)

Tel.: 0041 (0) 44 201 12 18

Fax: 0041 (0) 44 201 12 19

mail: kanzlei@cllb.de

web: http://www.cllb.de

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

www.recht-schreiben.com

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz

Büroservice

Schreibservice (digital)

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen

Tel: 0160-97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de
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Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338
oder Email: rose-marie.wessel.pr@arcor.de.
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Das just-in-time-Sekretariat!
Ihre Mitarbeiterin ist krank oder in Urlaub? 

Gerne steht Ihnen erfahrene Anwaltssekretärin 
stunden-/tageweise zur Verfügung. 

Rufen Sie mich einfach an! 0173-562-1455

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: info@german-lingo.com

SPANISCH – ÜBERSETZUNGEN

JURISTISCHE FACHTEXTE
VERTRÄGE ● URKUNDEN

GERDA PERTHEN
Öffent. best. u. beeidigte Übersetzerin

Reutterstr. 80 ● 80689 München
Telefon: (089) 58 78 04, Fax: (089) 58 25 38

Mobil: 0172 6470991
Email: perthen@aol.com

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch
� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

Fachübersetzungen Recht / Wirtschaft

Ann Theresa Becker
Diplom-Übersetzerin ● Englisch/Französisch

Alle Rechtsgebiete: Gutachten, Klageschriften, Gerichtsurteile, 
Verträge, Urkunden.

Wirtschaft: AGB, Bilanzen, Geschäftsberichte, HR-Auszüge, 
Patentschriften, Satzungen.

Mitglied BDÜ, allgemein beeidigt LG München.

Über der Klause 3 ● D-81545 München ● Tel. 089 / 64 59 98
Fax 089 / 64 94 69 91 ● E-Mail theresabecker@freenet.de

Buchbindereien

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

F A C H Ü B E R S E T Z U N G E N   I T A L I E N I S C H

Bettina Chegini 

Staatlich geprüfte, öffentlich bestellte und beeidigte 
Übersetzerin und Dolmetscherin  • BDÜ  • VbDÜ

Juristische Fachübersetzungen • Beglaubigungen 

Euckenstr. 18 • 81369 München • Tel. 089 / 23 54 94 6-0
b.chegini@gmx.de, www.accenti-uebersetzungen.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer

Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München

Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98

eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder

Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum.

Die aktuelle Preisliste finden Sie unter

www.muenchener.anwaltverein.de/Mediadaten_2009.pdf



Verkehrsrecht

Die „Bibel der Schadensregulierung“ erhalten Sie sowohl als Buch mit CD-ROM 
+ Online-Zugang mit juris Rechtsprechung als auch als reine CD-ROM-Version 
+ Online-Zugang.

Das Buch:

Umfassend: über 3.000 Urteile deutscher Gerichte, wie gewohnt in einer übersicht-
lichen Tabelle aufgeschlüsselt nach Betrag, Verletzung, Behandlung, Verletztem, 
Dauer  schaden, besonderen Umständen, Urteil mit Aktenzeichen.

Aktuell: Urteile bis Sommer 2010. 

Rechtssicher: Sie � nden alle aktuellen, aber auch wichtige ältere Urteile.

Optimal aufbereitet: die Einführung informiert Sie über die Grundsätze für die 
Bemessung von Schmerzensgeld, materiell- rechtliche Besonderheiten des Schmer zens-
geld anspruchs und liefert Antworten auf  Verfahrensfragen. 

Praktisch: das unfallmedizinische Wörterbuch mit nahezu 1.300 Stichwörtern.

Komplett: Entscheidungen aus allen relevanten Berei chen, darunter z. B. über 620 Urteile 
zum Arzthaftungsrecht, über 150 Urteile zur Verletzung der Verkehrs sicherungsp� icht, 
über 150 Urteile zu Verletzungen durch Tiere und zahlreiche Urteile zur Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts und zum Schaden ersatz bei psychischen Schäden.

CD-ROM:

Vollständig: insgesamt nahezu 4.300 Urteile. 
Sicher: umfangreiches und praktisches Anwender handbuch.
Komfortabel: direkte Verlinkung vom Urteil ins medizinische Wörterbuch.
Finanziell vorteilhaft: ausgeurteilte ältere Schmerzensgeldbeträge bequem mittels 
Indexanpassung auf heutige Bedürfnisse angleichen.
Nutzerfreundlich: die Möglichkeit, eigene Notizen anzu legen und beispielsweise 
unter dem Namen des Mandanten abzuspeichern.

Online-Version mit juris-Zugang:

Kompetent: Verlinkung der Urteile mit juris-Rechtsprechung im Volltext.
Intelligent: präzise Suche und neue, intelligente Suchfunktionen.
Ungebunden: SchmerzensgeldBeträge online sind von überall und jederzeit abrufbar.

perfekt beraten

Im Buchhandel oder direkt beim Verlag:
Tel. 01805 240225 · Fax  0800 6611661 
anwaltverlag.de · kontakt@anwaltverlag.de

plus Onlineversion 

mit juris-Zugang

Schmerzensgeld Beträge 2011
Von RAin Susanne Hacks, RAin Ameli Ring 
und RA Peter Böhm
29. Au� age 2010, ca. 650 Seiten
Buch + CD-ROM + Online Zugang: 
Subskriptionspreis (bis 3 Monate 
nach Erscheinen) 89,00 €, 
danach 99,00 €
ISBN 978-3-8240-1103-2
CD-ROM + Online Zugang: 
74,00 €
ISBN 978-3-8240-1104-9
Erscheint Ende Oktober 2010

Schmerzensgeld Beträge 2011

10 €
sparen!

Die Neuauflage der 
Schmer zensgeldBeträge 2011

NLG_1104_210x297_1c_3710.indd   1 14.09.10   14:35



KRATZER 
EDV GmbH

Oberanger 45
80331 München

 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

Internet:  www.kratzer-edv.de

 

Fax:           

E-mail:  info@kratzer-edv.de

           Phantasy

Mehr Informationen:

http://www.kanzleibetreuung.de

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte

Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

Die Softwarelösung für Rechtsanwalts- 
und interdisziplinäre Kanzleien

Fordern Sie eine kostenfreie Präsentation 
und Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0   E-Mail: phantasy@kanzleibetreuung.de

vom führenden IT-Dienstleister für Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

innovativ, leistungsfähig und flexibel

individuell auf Ihre Anforderungen anpassbar

Premiumlösung für einen durchgängig IT-gestützten Workflow

monatliche Softwareüberlassungspauschalen anstelle von
teuerem Softwarekauf - schont das Investitionsbudget

interessante Angebote für Kanzleigründer und Umsteiger
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>>

>>

>>

>>

>>




